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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

SECHSTE RICHTLINIE DES RATES

vom 17. Mai 1977

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern —
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage

(77/388/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 99
und 100,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses (2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Alle Mitgliedstaaten haben gemäß der ersten und zweiten
Richtlinie des Rates vom 11 . April 1967 zur Harmonisie
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Umsatzsteuer (3 ) das Mehrwertsteuersystem eingeführt.

In Durchführung des Beschlusses vom 21 . April 1970 über
die Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten
durch eigene Mittel der Gemeinschaften (4 ) wird der
Haushalt der Gemeinschaften, unbeschadet der sonstigen
Einnahmen, vollständig aus eigenen Mitteln der Gemein
schaften finanziert. Diese Mittel umfassen unter anderem
Mehrwertsteuereinnahmen, die sich aus der Anwendung

eines gemeinsamen Satzes auf eine steuerpflichtige Bemes
sungsgrundlage ergeben, welche einheitlich nach Gemein
schaftsvorschriften bestimmt wird.

Es ist erforderlich, die effektive Freizügigkeit der Personen
und die effektive Liberalisierung des Güter-, Dienstlei
stungs- und Kapitalverkehrs und die Verflechtung der
Volkswirtschaften weiter zu verfolgen.

Dabei ist das Ziel im Auge zu behalten, die Besteuerung
der Einfuhr und die steuerliche Entlastung der Ausfuhr im
Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu beseiti
gen und zugleich die Neutralität des gemeinsamen Um
satzsteuersystems in bezug auf den Ursprung der Gegen
stände und Dienstleistungen zu wahren, damit schließlich
ein gemeinsamerMarkt verwirklichtwird, auf dem ein ge
sunder Wettbewerb herrscht und der mit einem echten
Binnenmarkt vergleichbare Merkmale aufweist.

Die Begriffebestimmung des Steuerpflichtigen ist in der
Weise genauer zu fassen, daß darin auch, um eine bessere
Steuerneutralität zu gewährleisten, den Mitgliedstaaten
gestattet wird, die Personen einzubeziehen, die gelegent
liche Umsätze bewirken.

Die Begriffebestimmung des steuerbaren Umsatzes hat
insbesondere hinsichtlich der diesem Umsatz gleichge
stellten Umsätze Schwierigkeiten verursacht; es muß des
halb eine genauere Definition für diese Begriffe gegeben
werden.

Die Bestimmung des Ortes des steuerbaren Umsatzes hat
insbesondere hinsichtlich der Lieferung eines Gegenstan

Í 1 ) ABl . Nr. C 40 vom 8 . 4. 1974, S. 25 .
(2 ) ABl . Nr. C 139 vom 12. 11 . 1974, S. 15 .
( 3 ) ABl. Nr. 71 vom 14. 4 . 1967, S. 1301/67 .
(4 ) ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970 , S. 19.
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die Erfordernisse der Erhebung der eigenen Mittel ist ein
gemeinsamesVerfahren für die Bestimmung des bei diesen
Landwirten enstehenden Mehrwerts zu definieren .

Es ist ferner erforderlich, eine koordinierte Anwendung
der Bestimmungen dieser Richtlinie zu gewährleisten und
hierzu ein gemeinschaftliches Konsultationsverfahren
vorzusehen. Die Einsetzung eines Mehrwertsteueraus
schusses macht es möglich, eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission in die
sem Bereich herbeizuführen .

Es ist in bestimmten Grenzen und unter bestimmten Be
dingungen angebracht, daß dieMitgliedstaaten von dieser
Richtlinie abweichende Sondermaßnahmen ergreifen
können, um die Steuererhebung zu vereinfachen und be
stimmte Steuerhinterziehungen und Steuerumgehungen
zu verhüten .

Es kann sich als angebracht erweisen, die Mitgliedstaaten
zu ermächtigen, Abkommen mit Drittländern oder inter
nationalen Organisationen zu schließen, die Abweichun
gen von der vorliegenden Richtlinie enthalten können .

Es muß ein Übergangszeitraum vorgesehen werden, der
eine schrittweise Anpassung der einzelstaatlichen Rechts
vorschriften in den betreffenden Bereichen ermöglicht—

des mit Montage und der Dienstleistung zu Kompetenz
konflikten zwischen den Mitgliedstaaten geführt. Wenn
auch als Ort der Dienstleistung grundsätzlich der Ort gel
ten muß, an dem der Dienstleistende den Sitz seiner beruf
lichen Tätigkeit hat, so sollte doch insbesondere für be
stimmte zwischen Mehrwertsteuerpflichtigen erbrachte
Dienstleistungen, deren Kosten in den Preis der Waren
eingehen, als Ort der Dienstleistung das Land des Dienst
leistungsempfängers gelten.

Die Begriffsbestimmungen des Steuertatbestands und des
Steueranspruchs müssen harmonisiert werden, damit die
Anwendung und die späteren Änderungen des gemein
schaftlichen Satzes in allen Mitgliedstaaten zum gleichen
Zeitpunkt wirksam werden.

Auch die Besteuerungsgrundlage bedarf einer Harmoni
sierung, damit die Anwendung des gemeinschaftlichen
Satzes auf die steuerbaren Umsätze in allen Mitgliedstaa
ten zu vergleichbaren Ergebnissen führt.

Die von den Mitgliedstaaten angewandten Steuersätze
müssen den normalen Abzug der Steuerbelastung der vor
ausgehenden Umsatzstufe ermöglichen.

Im Hinblick auf eine gleichmäßige Erhebung der eigenen
Mittel in allen Mitgliedstaaten ist es erforderlich, eine ge
meinsame Liste der Steuerbefreiungen aufzustellen.

Die Steuerabzugsregelung muß insoweit harmonisiert
werden, als sie tatsächlich die Höhe der Besteuerung be
einflußt, und die Pro-rata-Sätze des Steuerabzugs müssen
in allen Mitgliedstaaten auf gleiche Weise berechnet wer
den.

Es muß eindeutig festgelegt werden, wer Steuerschuldner
ist, insbesondere bei bestimmten Dienstleistungen, bei de
nen der Dienstleistende im Ausland ansässig ist .

Die Pflichten der Steuerpflichtigen müssen soweit wie
möglich harmonisiert werden, um die erforderliche
Gleichmäßigkeit bei der Steuererhebung in allenMitglied
staaten sicherzustellen. Die Steuerpflichtigen haben pe
riodische Steuererklärungen über den Gesamtbetrag ihrer
Eingangs- und Ausgangsumsätze abzugeben, soweit dies
für die Feststellung und Kontrolle der steuerpflichtigen
Bemessungsgrundlage für die eigenen Mittel erforderlich
erscheint.

Es bedarf einer Harmonisierung der bestehenden ver
schiedenen Sonderregelungen . In bezug auf Kleinunter
nehmen sollte den Mitgliedstaaten jedoch gestattet wer
den, ihre Sonderregelungen gemäß gemeinsamen Bestim
mungen im Hinblick auf eine weitergehende Harmonisie
rung beizubehalten. In bezug auf die Landwirte sollten die
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, eine Sonderrege
lung anzuwenden, die zugunsten der Landwirte, die nicht
unter die normale Regelung fallen, einen Pauschalaus
gleich für die Vorsteuerbelastung umfaßt. Diese Regelung
ist in ihren wesentlichen Grundsätzen festzulegen, und für

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

ABSCHNITT I

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten passen ihre gegenwärtige Mehrwert
steuerregelung den Bestimmungen der folgenden Artikel
an.

Sie erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, damit die Anpassungsvorschriften so bald
wie möglich, spätestens am 1 . Januar 1978 , in Kraft tre
ten.

ABSCHNITT II

STEUERANWENDUNGSBEREICH

Artikel 2

Der Mehrwertsteuer unterliegen :
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1 . Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen,
die ein Steuerpflichtiger als solcher im Inland gegen
Entgelt ausführt;

2 . die Einfuhr von Gegenständen.

ABSCHNITT III

TERRITORIALITÄT

Artikel 3

(3 ) DieMitgliedstaaten können auch solche Personen als
Steuerpflichtige betrachten, die gelegentlich eine der in
Absatz 2 genannten Tätigkeiten ausüben und insbeson
dere eine der folgenden Leistungen erbringen :

a) die Lieferung von Gebäuden oder Gebäudeteilen und
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn sie vor
dem Erstbezug erfolgt. Die Mitgliedstaaten können
die Einzelheiten der Anwendung dieses Kriteriums auf
Umbauten von Gebäuden und den Begriff „dazugehö
riger Grund und Boden" festlegen.
Die Mitgliedstaaten können andere Kriterien als das
des Erstbezugs bestimmen, z . B. den Zeitraum zwi
schen der Fertigstellung des Gebäudes und dem Zeit
punkt seiner ersten Lieferung, oder den Zeitpunkt
zwischen dem Erstbezug und der späteren Lieferung,
sofern diese Zeiträume fünf bzw. zwei Jahre nicht
überschreiten.

Als Gebäude gilt jedes mit dem Boden fest verbundene
Bauwerk;

b) die Lieferung von Baugrundstücken.

Als Baugrundstücke gelten erschlossene oder uner
schlossene Grundstücke entsprechend den Begriffsbe
stimmungen der Mitgliedstaaten.

( 1 ) Für die Anwendung dieser Richtlinie ist unter „In
land" der Anwendungsbereich des Vertrages zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu ver
stehen, wie er in Artikel 227 für jeden Mitgliedstaat defi
niert ist.

(2 ) Folgende Hoheitsgebiete gelten nicht als Inland :

Bundesrepublik Deutschland :

die Insel Helgoland, das Gebiet von Büsingen;

Königreich Dänemark:

Grönland;

Italienische Republik :

Livigno, Campione d'Italia, der zum italienischen Ho
heitsgebiet gehörende Teil des Luganer Sees.

(3 ) Ist die Kommission der Ansicht, daß die in Absatz 2
vorgesehenen Ausnahmen insbesondere in bezug auf die
Wettbewerbsneutralität und die eigenen Mittel nicht mehr
gerechtfertigt sind, so unterbreitet sie dem Rat geeignete
Vorschläge.

(4) Der in Absatz 1 verwendete Begriff „selbständig"
schließt die Lohn- und Gehaltsempfänger und sonstige
Personen von der Besteuerung aus, soweit sie an ihren Ar
beitgeber durch einen Arbeitsvertrag oder ein sonstiges
Rechtsverhältnis gebunden sind, das hinsichtlich der Ar
beitsbedingungen und des Arbeitsentgelts sowie der Ver
antwortlichkeit des Arbeitgebers ein Verhältnis der Un
terordnung schafft.

Vorbehaltlich der Konsultation nach Artikel 29 steht es
jedem Mitgliedstaat frei, im Inland ansässige Personen,
die zwar rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige fi
nanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehun
gen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen
Steuerpflichtigen zu behandeln .ABSCHNITT IV

STEUERPFLICHTIGER

Artikel 4

(5 ) Staaten, Länder, Gemeinden und sonstige Einrich
tungen des öffentlichen Rechts gelten nicht als Steuer
pflichtige, soweit sie die Tätigkeiten ausüben oder Lei
stungen erbringen, die ihnen im Rahmen der öffentlichen
Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit
diesen Tätigkeiten oder Leistungen Zölle, Gebühren, Bei
träge oder sonstige Abgaben erheben.

Falls sie jedoch solche Tätigkeiten ausüben oder Leistun
gen erbringen, gelten sie für diese Tätigkeiten oder Lei
stungen als Steuerpflichtige, sofern eine Behandlung als
Nicht-Steuerpflichtige zu größeren Wettbewerbsverzer
rungen führen würde.

Die vorstehend genannten Einrichtungen gelten in jedem
Fall als Steuerpflichtige in bezug auf die in Anhang D auf

( 1 ) Als Steuerpflichtiger gilt, wer eine der in Absatz 2 ge
nannten wirtschaftlichen Tätigkeiten selbständig und un
abhängig von ihrem Ort ausübt, gleichgültig zu welchem
Zweck und mit welchem Ergebnis.
(2 ) Die in Absatz 1 genannten wirtschaftlichen Tätigkei
ten sind alle Tätigkeiten eines Erzeugers, Händlers oder
Dienstleistenden einschließlich der Tätigkeiten der Ur
produzenten, der Landwirte sowie der freien Berufe und
der diesen gleichgestellten Berufe. Als wirtschaftliche Tä
tigkeit gilt auch eine Leistung, die die Nutzung von kör
perlichen oder nicht körperlichen Gegenständen zur
nachhaltigen Erzielung von Einnahmen umfaßt.



Nr. L 145/4 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 13 . 6. 77

stellt oder zusammengestellt hat, die der Auftraggeber
ihm zu diesem Zweck ausgehändigt hatte, an den Auf
traggeber, wobei es unerheblich ist, ob der Auftrag
nehmer hierfür einen Teil des verwandten Materials
selbst beschafft hat oder nicht ;

b) die Ablieferung bestimmter Bauleistungen.

geführten Tätigkeiten, sofern der Umfang dieser Tätigkei
ten nicht unbedeutend ist.

Die Mitgliedstaaten können die Tätigkeiten der vorste
hend genannten Einrichtungen, die nach Artikel 13 oder
28 von der Steuer befreit sind, als Tätigkeiten behandeln,
die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen.

ABSCHNITT V

STEUERBARER UMSATZ

Artikel 5

( 6 ) Einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt wird die
Entnahme eines Gegenstands durch einen Steuerpflichti
gen aus seinem Unternehmen für seinen privaten Bedarf,
für den Bedarf seines Personals oder als unentgeltliche
Zuwendung oder allgemein für unternehmensfremde
Zwecke, wenn dieser Gegenstand oder seine Bestandteile
zu einem vollen oder teilweisen Abzug der Mehrwert
steuer berechtigt haben. Jedoch fallen Entnahmen für Ge
schenke von geringem Wert und für Warenmuster zu
Zwecken des Unternehmens nicht darunter.

Lieferung von Gegenständen

( 1 ) Als Lieferung eines Gegenstands gilt die Übertragung
der Befähigung, wie ein Eigentümer über einen körperli
chen Gegenstand zu verfügen.

(2) Als Gegenstand gelten Elektrizität, Gas, Wärme,
Kälte und ähnliche Sachen.

(3 } Die Mitgliedstaaten können als körperlichen Gegen
stand behandeln :

a) bestimmte Rechte an Grundstücken;

(7 ) Die Mitgliedstaaten können einer Lieferung gegen
Entgelt gleichstellen :

a) die Zuordnung eines im Rahmen seines Unternehmens
hergestellten, gewonnenen, be- oder verarbeiteten,
gekauften oder eingeführten Gegenstands durch einen
Steuerpflichtigen für Zwecke seines Unternehmens,
falls ihn der Erwerb eines solchen Gegenstands von
einem anderen Steuerpflichtigen nicht zum vollen Ab
zug der Mehrwertsteuer berechtigen würde;

b) die Zuordnung eines Gegenstands durch einen Steuer
pflichtigen zu einem nicht besteuerten Tätigkeitsbe
reich, wenn dieser Gegenstand bei seiner Anschaffung
oder seiner Zuordnung nach Buchstabe a) zum vollen
oder teilweisen Abzug der Mehrwertsteuer berechtigt
hat;

c) mit Ausnahme der in Absatz 8 bezeichneten Fälle der
Besitz von Gegenständen durch einen Steuerpflichti
gen oder dessen Rechtsnachfolger bei Aufgabe seiner
der Steuer unterliegenden wirtschaftlichen Tätigkeit,
wenn diese Gegenstände bei ihrer Anschaffung oder
bei ihrer Zuordnung nach Buchstabe a) zum vollen
oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben .

b) dingliche Rechte, die ihrem Inhaber ein Nutzungs
recht an Grundstücken geben ;

c) Anteilrechte und Aktien, deren Besitz rechtlich oder
tatsächlich das Eigentums- oder Nutzungsrecht an ei
nem Grundstück oder Grundstücksteil begründet.

(4 ) Als Lieferungen im Sinne des Absatzes 1 gelten fer
ner:

a ) die Übertragung des Eigentums an einem Gegenstand
gegen Zahlung einer Entschädigung auf Grund einer
behördlichen Anordnung oder kraft Gesetzes;

b) die Übergabe eines Gegenstands auf Grund eines Ver
trages, der die Vermietung eines Gegenstands wäh
rend eines bestimmten Zeitraums oder den Ratenver
kauf eines Gegenstands vorsieht, mit der Klausel, daß
das Eigentum spätestens mit Zahlung der letzten fälli
gen Rate erworben wird;

c) die Übertragung eines Gegenstands auf Grund eines
Vertrages über eine Einkaufs- oder Verkaufskommis
sion. (8 ) Die Mitgliedstaaten können die Übertragung des Ge

samtvermögens oder eines Teilvermögens, die entgeltlich
oder unentgeltlich oder durch Einbringung in eine Gesell
schaft erfolgt, so behandeln, als ob keine Lieferung von
Gegenständen vorliegt und den Begünstigten der Übertra
gung als Rechtsnachfolger des Übertragenden ansehen .
Die Mitgliedstaaten treffen gegebenenfalls die erforderli
chenMaßnahmen, umWettbewerbsverzerrungen für den
Fall zu vermeiden, daß der Begünstigte nicht voll steuer
pflichtig ist.

(5 ) Als Lieferung im Sinne des Absatzes 1 können die
Mitgliedstaaten betrachten :

a ) die Ablieferung eines auf Grund eines Werksvertrags
hergestellten beweglichen Gegenstands, d. h . die
Übergabe eines beweglichen Gegenstands, den der
Auftragnehmer aus Stoffen und Gegenständen herge
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Artikel 6

Dienstleistungen

( 1 ) Als Dienstleistung gilt jede Leistung, die keine Liefe
rung eines Gegenstands im Sinne des Artikels 5 ist.

Diese Leistung kann unter anderem bestehen

— in der Abtretung eines unkörperlichen Gegenstands,
gleichgültig, ob in einer Urkunde verbrieft oder nicht;

— in der Verpflichtung, eine Handlung zu unterlassen
oder eine Handlung oder einen Zustand zu dulden;

— in der Ausführung eines Dienstes auf Grund einer be
hördlichen Anordnung oder kraft Gesetzes.

(2 ) Dienstleistungen gegen Entgeld werden gleichge
stellt :

a ) die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordne
ten Gegenstands für den privaten Bedarf des Steuer
pflichtigen, für den Bedarf seines Personals oder all
gemein für unternehmensfremde Zwecke, wenn die
ser Gegenstand zum vollen oder teilweisen Abzug der
Mehrwertsteuer berechtigt hat;

b ) die unentgeltliche Erbringung von Dienstleistungen
durch den Steuerpflichtigen für seinen privaten Be
darf, oder für den Bedarf seines Personals oder allge
mein für unternehmensfremde Zwecke.

ABSCHNITT VI

ORT DES STEUERBAREN UMSATZES

Artikel 8

Lieferung von Gegenständen

( 1 ) Als Ort der Lieferung gilt

a) für den Fall , daß der Gegenstand vom Lieferer, vom
Erwerber oder von einer dritten Person versandt oder
befördert wird, der Ort, an dem sich der Gegenstand
zum Zeitpunkt des Beginns der Versendung oder Be
förderung an den Erwerber befindet. Falls der Gegen
stand mit oder ohne probeweise Inbetriebnahme
durch den Lieferer oder für dessen Rechnung instal
liert oder montiert wird, gilt als Ort der Lieferung der
Ort, an dem die Installation oder Montage vorge
nommen wird. Wird der Gegenstand in einem ande
ren Land als dem des Lieferers installiert oder mon
tiert, so trifft der Mitgliedstaat der Einfuhr die zur
Vermeidung einer Doppelbelastung in diesem Staat
erforderlichen Maßnahmen;

b ) für den Fall , daß der Gegenstand nicht versandt oder
befördert wird, der Ort, an dem sich der Gegenstand
zum Zeitpunkt der Lieferung befindet.

(2 ) Liegt der Ort, von dem aus der Gegenstand versandt
oder befördert wird, in einem anderen Land als in dem
Land, in das der Gegenstand eingeführt wird, so gelten
abweichend von Absatz 1 Buchstabe a) der Ort der Liefe
rung, die durch den Importeur im Sinne des Artikels 21
Nummer 2 bewirkt wird, sowie der Ort etwaiger nachfol
gender Lieferungen als in dem Land gelegen, in das die
Gegenstände eingeführt werden.

Artikel 9

Dienstleistungen

Die Mitgliedstaaten können Abweichungen von diesem
Absatz vorsehen, sofern solche Abweichungen nicht zu
Wettbewerbsverzerrungen führen.

(3 ) Um Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen, können
die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Konsultation nach
Artikel 29 auch die Durchführung einer Dienstleistung
durch einen Steuerpflichtigen für das eigene Unternehmen
in den Fällen einer Dienstleistung gegen Entgelt gleichstel
len, in denen die Durchführung einer derartigen Dienstlei
stung durch einen anderen Steuerpflichtigen ihn nicht zum
vollen Abzug der Mehrwertsteuer berechtigt hätte.

(4 ) Steuerpflichtige, die bei der Erbringung von Dienstlei
stungen im eigenen Namen, aber für Rechnung Dritter tä
tig werden, werden so behandelt, als ob sie diese Dienstlei
stungen selbst erhalten und erbracht hätten.

(5 ) Artikel 5 Absatz 8 gilt unter den gleichen Vorausset
zungen für Dienstleistungen .

( 1 ) Als Ort einer Dienstleistung gilt der Ort, an dem der
Dienstleistende den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit
oder eine feste Niederlassung hat, von wo aus die Dienst
leistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen
Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung sein Wohn
ort oder sein üblicher Aufenthaltsort .

(2) Es gilt jedoch

a) als Ort einer Dienstleistung im Zusammenhang mit
einem Grundstück, einschließlich der Dienstleistung
von Grundstücksmaklern und -sachverständigen, und
als Ort einer Dienstleistung zurVorbereitung oder zur
Koordinierung von Bauleistungen, wie z.B. die Lei
stungen von Architekten und Bauaufsichtsbüros, der
Ort, an dem das Grundstück gelegen ist ;

b) als Ort einer Beförderungsleistung der Ort, an dem die
Beförderung nach Maßgabe der zurückgelegten Be
förderungsstrecke jeweils stattfindet;

Artikel 7

Einfuhr

Die Einfuhr eines Gegenstands liegt vor, wenn dieser Ge
genstand in das Inland im Sinne des Artikels 3 gelangt.
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(3 ) Um Doppelbesteuerung, Nichtbesteuerung oder
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, können die
Mitgliedstaaten bei den in Absatz 2 Buchstabe e) bezeich
neten Dienstleistungen und bei der Vermietung bewegli
cher körperlicher Gegenstände

a ) den Ort einer Dienstleistung, der nach diesem Artikel
im Inland liegt, so behandeln," als läge er außerhalb der
Gemeinschaft, wenn dort die tatsächliche Nutzung
oder Auswertung erfolgt;

b) den Ort einer Dienstleistung, der nach diesem Artikel
außerhalb der Gemeinschaft liegt, so behandeln, als
läge er im Inland, wenn dort die tatsächliche Nutzung
oder Auswertung erfolgt.

ABSCHNITT VII

STEUERTATBESTAND UND STEUERANSPRUCH

Artikel 10

( 1 ) Im Sinne dieser Richtlinie gilt als

c) als Ort der folgenden Dienstleistungen der Ort, an
dem diese Dienstleistungen tatsächlich bewirkt wer
den:

— Tätigkeiten auf dem Gebiet der Kultur, der Kün
ste, des Sports, der Wissenschaften, des Unter
richts, der Unterhaltung oder ähnliche Tätigkei
ten, einschließlich derjenigen der Veranstalter sol
cher Tätigkeiten sowie gegebenenfalls der damit
zusammenhängenden Tätigkeiten,

— Nebentätigkeiten des Transportgewerbes, wie Be
laden, Entladen, Umschlagen und ähnliche Tätig
keiten,

— Begutachtungen beweglicher körperlicher Gegen
stände,

— Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegen
ständen ;

d) als Ort einer Dienstleistung bestehend aus der Vermie
tung von beweglichen körperlichen Gegenständen —
außer Beförderungsmitteln—, die vom Vermieter von
einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat
zum Zwecke der dortigen Nutzung ausgeführt wer
den, der Ort der Nutzung;

e) als Ort der folgenden Dienstleistungen, die an außer
halb der Gemeinschaft ansässige Empfänger oder an
innerhalb der Gemeinschaft, jedoch außerhalb des
Landes des Dienstleistenden ansässige Steuerpflich
tige erbracht werden, der Ort, an dem der Empfänger
den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine fe
ste Niederlassung hat, für welche die Dienstleistung
erbracht worden ist, oder in Ermangelung eines sol
chen Sitzes oder einer solchen Niederlassung sein
Wohnort oder sein üblicher Aufenthaltsort :

— Abtretung und Einräumung von Urheberrechten,
Patentrechten, Lizenzrechten, Fabrik- und Wa
renzeichen sowie ähnlichen Rechten,

— Leistungen auf dem Gebiet der Werbung,

— Leistungen von Beratern , Ingenieuren, Studienbü
ros, Anwälten, Buchprüfern und sonstigen ähnli
chen Leistungen sowie die Datenverarbeitung und
die Überlassung von Informationen,

— Verpflichtungen, eine berufliche Tätigkeit ganz
oder teilweise nicht auszuüben oder ein unter die
sem Buchstaben e) genanntes Recht nicht wahr
zunehmen,

— Bank-, Finanz- und Versicherungsumsätze, ein
schließlich Rückversicherungsumsätze, ausge
nommen die Vermietung von Schließfächern,

a) Steuertatbestand: der Tatbestand, durch den die ge
setzlichen Voraussetzungen für den Steueranspruch
verwirklicht werden;

b) Steueranspruch : der Anspruch, den der Fiskus nach
dem Gesetz gegenüber dem Steuerschuldner von ei
nem bestimmten Zeitpunkt ab auf die Zahlung der
Steuer geltend machen kann, selbst wenn Zahlungs
aufschub gewährt werden kann.

(2 ) Der Steuertatbestand und der Steueranspruch treten
zu dem Zeitpunkt ein, zu dem die Lieferung des Gegen
stands oder die Dienstleistung bewirkt wird. Die Liefe
rungen von Gegenständen — außer den in Artikel 5 Ab
satz 4 Buchstabe b) bezeichneten — und die Dienstlei
stungen, die zu aufeinanderfolgenden Abrechnungen oder
Zahlungen Anlaß geben, gelten jeweils mit Ablauf des
Zeitraums als bewirkt, auf die sich diese Abrechnungen
oder Zahlungen beziehen.

Werden jedoch Anzahlungen geleistet, bevor die Liefe
rung von Gegenständen oder die Dienstleistung bewirkt
ist, so entsteht der Steueranspruch zum Zeitpunkt der
Vereinnahmung entsprechend dem vereinnahmten Be
trag.

Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen kön
nen dieMitgliedstaaten vorsehen, daß der Steueranspruch
für bestimmte Umsätze oder für Gruppen von Steuer
pflichtigen zu den folgenden Zeitpunkten entsteht:

— entweder spätestens bei der Ausstellung der Rechnung
oder des an deren Stelle tretenden Dokuments

— oder spätestens bei der Vereinnahmung des Preises

— Gestellung von Personal,

— Dienstleistungen von Vermittlern, die im Namen
und für Rechnung Dritter handeln, wenn sie bei
der Erbringung von unter diesem Buchstaben e)
genannten Dienstleistungen tätig werden .
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Unter „Normalwert" einer Dienstleistung ist alles zu
verstehen, was der Leistungsempfänger auf der Stufe,
auf der der Umsatz bewirkt wird, an einen selbständi
gen Leistungserbringer im Inland zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Umsatz bewirkt wird, unter den Bedingun
gen des freien Wettbewerbs zahlen müßte, um die glei
che Dienstleistung zu erhalten .

(2 ) In die Besteuerungsgrundlage sind einzubeziehen :
a ) die Steuern, Zölle, Abschöpfungen und Abgaben mit

Ausnahme der Mehrwertsteuer selbst ;
b ) die Nebenkosten wie Provisions-, Verpackungs-, Be
förderungs- und Versicherungskosten , die der Lei
stungserbringer von dem Abnehmer oder Dienstlei
stungsempfänger fordert. Die Mitgliedstaaten können
als Nebenkosten Kosten ansehen, die Gegenstand ei
ner gesonderten Vereinbarung sind.

(3 ) In die Besteuerungsgrundlage sind nicht einzubezie

— oder im Falle der Nichtausstellung oder verspäteten
Ausstellung der Rechnung oder des an deren Stelle tre
tenden Dokuments, binnen einer bestimmten Frist
nach dem Zeitpunkt des Eintretens des Steuertatbe
stands.

(3 ) Bei der Einfuhr treten der Steuertatbestand und der
Steueranspruch zu dem Zeitpunkt ein, zu dem ein Gegen
stand in das Inland im Sinne des Artikels 3 gelangt.

Unterliegen die eingeführten Gegenstände Zöllen, land
wirtschaftlichen Abschöpfungen oder im Rahmen einer
gemeinsamen Politik eingeführten Abgaben gleicher Wir
kung, so können dieMitgliedstaaten den Steuertatbestand
und die Entstehung des Steueranspruchs mit dem Tatbe
stand und mit der Entstehung des Anspruchs dieser
gemeinschaftlichen Abgaben verknüpfen.

In den Fällen, in denen die eingeführten Gegenstände kei
ner dieser gemeinschaftlichen Abgaben unterliegen, kön
nen die Mitgliedstaaten die für Zölle geltenden Vorschrif
ten über den Steuertatbestand und den Steueranspruch
anwenden.

Unterliegen die Gegenstände bei ihrer Einfuhr einer der in
Artikel 16 Absatz 1 Teil A vorgesehenen Regelungen oder
werden sie vorübergehend oder im Transitverkehr einge
führt, so treten der Steuertatbestand und der Steueran
spruch erst zu dem Zeitpunkt ein, zu dem die Gegenstände
nicht mehr dieser Regelung unterliegen und zur Überfüh
rung in den freien Verkehr angemeldet werden.

ABSCHNITT VIII

BESTEUERUNGSGRUNDLAGE

hen :

Artikel Ii

A„ Im Inland

a) die Preisnachlässe durch Skonto für Vorauszahlun
gen ;

b ) die Rabatte und Rückvergütungen auf den Preis, die
dem Abnehmer oder Dienstleistungsempfänger einge
räumt werden und die er zu dem Zeitpunkt erhält, zu
dem der Umsatz bewirkt wird;

c) die Beträge, die ein Steuerpflichtiger von seinem Ab
nehmer oder dem Empfänger seiner Dienstleistung als
Erstattung der in ihrem Namen und für ihre Rechnung
verauslagten Beträge erhält und die in seiner Buchfüh
rung als durchlaufende Posten behandelt sind. Der
Steuerpflichtige muß den tatsächlichen Betrag dieser
Auslagen nachweisen und kann keinen Vorsteuerab
zug für die Steuer vornehmen, die auf diese gegebenen
falls erhoben worden ist.

B. Bei der Einfuhr von Gegenständen
( 1 ) Die Besteuerungsgrundlage ist :
a ) der vom Importeur entrichtete oder zu entrichtende

Preis, wenn dieser den einzigen Wert der Gegenlei
stung nach der Definition in Teil A Absatz 1 Buch
stabe a ) bildet;

b ) der Normalwert, wenn ein Preis fehlt oder der entrich
tete oder zu entrichtende Preis nicht den einzigen dem
eingeführten Gegenstand entsprechenden Wert der
Gegenleistung darstellt.

Unter „Normalwert" bei der Einfuhr eines Gegen
stands ist alles zu verstehen, was ein Importeur auf der
Stufe, auf der die Einfuhr bewirkt wird, an einen selb
ständigen Lieferanten im Herkunftsland des Gegen
stands zum Zeitpunkt der Entstehung des Steueran
spruchs unter den Bedingungen des freien Wettbe
werbs zahlen müßte, um den gleichen Gegenstand zu
erhalten.

(2 ) Die Mitgliedstaaten können als Besteuerungsgrund
lage den in der Verordnung (EWG) Nr. 803/68 ( 1 ) defi
nierten Wert annehmen.

( 1 ) Die Besteuerungsgrundlage ist :

a ) bei Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistun
gen, die nicht unter den Buchstaben b), c) und d) ge
nannt sind, alles, was den Wert der Gegenleistung bil
det, die der Lieferer oder Dienstleistende für diese
Umsätze vom Abnehmer oder Dienstleistungsemp
fänger oder von einem Dritten erhält oder erhalten
soll , einschließlich der unmittelbar mit dem Preis die
ser Umsätze zusammenhängenden Subventionen;

b ) bei den in Artikel 5 Absätze 6 und 7 genannten Umsät
zen der Einkaufspreis für die Gegenstände oder für
gleichartige Gegenstände oder mangels eines Einkaufs
preises der Selbstkostenpreis, und zwar jeweils zu den
Preisen, die im Zeitpunkt der Bewirkung dieser Um
sätze festgestellt werden;

c) bei den in Artikel 6 Absatz 2 genannten Umsätzen der
Betrag der Ausgaben des Steuerpflichtigen für die Er
bringung der Dienstleistung;

d) bei den in Artikel 6 Absatz 3 genannten Umsätzen der
Normalwert des betreffenden Umsatzes. f 1 ) ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 6 .
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(3 ) In bezug auf die Kosten der zurückzugebenden
Warenumschließungen können die Mitgliedstaaten wie
folgt verfahren :

— sie können sie bei der Besteuerungsgrundlage unbe
rücksichtigt lassen, müssen gleichzeitig aber die erfor
derlichen Vorkehrungen treffen, damit die Besteue
rungsgrundlage berichtigt wird, wenn diese Um
schließungen nicht zurückgegeben werden;

— sie können sie bei der Besteuerungsgrundlage berück
sichtigen, müssen aber gleichzeitig die erforderlichen
Vorkehrungen treffen, damit die Besteuerungsgrund
lage berichtigt wird, wenn diese Umschließungen tat
sächlich zurückgegeben werden.

(3 ) In die Besteuerungsgrundlage sind einzubeziehen,
soweit nicht bereits darin enthalten :

a) die außerhalb des Einfuhrlandes sowie die auf Grund
der Einfuhr geschuldeten Steuern, Zölle, Abschöp
fungen und sonstigen Abgaben, mit Ausnahme der zu
erhebenden Mehrwertsteuer;

h ) die Nebenkosten wie Provisions-, Verpackungs-, Be
förderungs- und Versicherungskosten, die bis zum er
sten inländischen Bestimmungsort der Gegenstände
entstehen.

Unter „erstem Bestimmungsort" ist der Ort zu verste
hen, der auf dem Frachtbrief oder einem anderen Be
gleitpapier, mit dem die Gegenstände in das Einfuhr
land eingeführt werden, angegeben ist . Fehlt eine sol
che Angabe, so gilt als erster Bestimmungsort der Ort,
an dem die erste Umladung in diesem Land erfolgt.

Die Mitgliedstaaten können in die Besteuerungs
grundlage auch die vorgenannten Nebenkosten einbe
ziehen, wenn diese sich aus der Beförderung nach ei
nem anderen Bestimmungsort ergeben, der zum Zeit
punkt, in dem der Steuertatbestand eintritt, bekannt
ist.

(4 ) In die Besteuerungsgrundlage sind die in Teil A Absatz
3 Buchstaben a) und b) genannten Faktoren nicht einzu
beziehen.

(5 ) Für vorübergehend ausgeführte Gegenstände, die
wieder eingeführt werden, nachdem sie im Ausland in
standgesetzt, umgestaltet oder be- oder verarbeitet wor
den sind und deren Wiedereinfuhr nicht nach Artikel 14
Absatz 1 Buchstabe f) steuerfrei ist, treffen die Mitglied
staaten Maßnahmen, die sicherstellen, daß die steuerliche
Behandlung hinsichtlich der Mehrwertsteuer für den fer
tigen Gegenstand die gleiche ist wie diejenige, die ange
wandt worden wäre, wenn der Gegenstand im Inland in
standgesetzt, umgestaltet oder be- oder verarbeitet wor
den wäre.

ABSCHNITT IX

STEUERSÄTZE

Artikel 12

( 1 ) Auf die steuerpflichtigen Umsätze ist der Satz anzu
wenden, der zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem der Steuertat
bestand eintritt. Jedoch

a) ist in den in Artikel 10 Absatz 2 Unterabsätze 2 und 3
genannten Fällen der Satz anzuwenden, der zu dem
Zeitpunkt gilt, zu dem der Steueranspruch entsteht;

b ) ist in den in Artikel 10 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3
genannten Fällen der Satz anzuwenden, der zu dem
Zeitpunkt gilt, zu dem die Gegenstände zur Überfüh
rung in den freien Verkehr angemeldet werden.

(2 ) Die Mitgliedstaaten können im Falle einer Änderung
der Sätze:

— in den unter Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen Fäl
len eine Regulierung vornehmen, um dem Satz Rech
nung zu tragen, der zum Zeitpunkt der Lieferung der
Gegenstände oder der Erbringung von Dienstleistun
gen anzuwenden ist ;C. Verschiedene Bestimmungen

— alle geeigneten Übergangsmaßnahmen treffen.
( 1 ) Im Falle der Annullierung, der Rückgängigmachung,
der Auflösung, der vollständigen oder teilweisen Nichtbe
zahlung oder des Preisnachlasses nach der Bewirkung des
Umsatzes wird die Besteuerungsgrundlage unter von den
Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen entsprechend
vermindert.

Jedoch können die Mitgliedstaaten im Falle der vollstän
digen oder teilweisen Nichtbezahlung von dieser Regel
abweichen .

(2 ) Sind die zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlage
dienenden Faktoren in einer anderen Währung als der des
Mitgliedstaats ausgedrückt, in dem die Wertermittlung
vorgenommen wird, so wird der Umrechnungskurs nach
Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 803 /68 festgesetzt.

(3 ) Der Normalsatz derMehrwertsteuer wird von jedem
Mitgliedstaat auf einen bestimmten Vomhundertsatz der
Besteuerungsgrundlage festgesetzt, der für Lieferungen
von Gegenständen und für Dienstleistungen gleich ist.

(4 ) Bestimmte Lieferungen und bestimmte Dienstlei
stungen können jedoch erhöhten oder ermäßigten Sätzen
unterworfen werden. Jeder ermäßigte Satz wird so festge
setzt, daß es normalerweise möglich ist, von dem Mehr
wertsteuerbetrag, der sich bei Anwendung dieses Satzes
ergibt, die gesamte nach Artikel 17 abziehbare Mehrwert
steuer abzuziehen .

(5 ) Bei der Einfuhr eines Gegenstands ist der gleiche
Satz anzuwenden, der für die Lieferung des gleichen Ge
genstands im Inland gilt.
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ABSCHNITT X

STEUERBEFREIUNGEN

Artikel 13

Steuerbefreiungen im Inland
A. Befreiungen bestimmter dem Gemeinwohl dienender
Tätigkeiten

( 1 ) Unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsvorschriften
befreien die Mitgliedstaaten unter den Bedingungen, die
sie zur Gewährleistung einer korrekten und einfachen
Anwendung der nachstehenden Befreiungen sowie zur
Verhütung von Steuerhinterziehungen, Steuerumgehun
gen und etwaigen Mißbräuchen festsetzen, von der Steu
er:

a) die von den öffentlichen Posteinrichtungen ausgeführ
ten Dienstleistungen und die dazugehörenden Liefe
rungen von Gegenständen mit Ausnahme der Perso
nenbeförderung und des Fernmeldewesens;

b ) die Krankenhausbehandlung und die ärztliche Heil
behandlung sowie die mit ihnen eng verbundenen Um
sätze, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts
oder unter Bedingungen, welche mit den Bedingungen
für diese Einrichtungen in sozialer Hinsicht vergleich
bar sind, von Krankenanstalten, Zentren für ärztliche
Heilbehandlung und Diagnostik und anderen ord
nungsgemäß anerkannten Einrichtungen gleicher Art
durchgeführt beziehungsweise bewirkt werden;

c) die Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin,
die im Rahmen der Ausübung der von dem betreffen
den Mitgliedstaat definierten ärztlichen und arztähn
lichen Berufe erbracht werden;

d) die Lieferungen von menschlichen Organen, mensch
lichem Blut und Frauenmilch;

e) die Dienstleistungen, die Zahntechniker im Rahmen
ihrer Berufsausübung erbringen, sowie die Lieferun
gen von Zahnersatz durch Zahnärzte und Zahntech
niker;

f) die Dienstleistungen, die die selbständigen Zusam
menschlüsse von Personen, die eine Tätigkeit aus
üben, die von der Steuer befreit ist, oder für die sie
nicht Steuerpflichtige sind, an ihre Mitglieder für un
mittelbare Zwecke der Ausübung dieser Tätigkeit er
bringen, soweit diese Zusammenschlüsse von ihren
Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung des jewei
ligen Anteils an den gemeinsamen Kosten fordern,
vorausgesetzt, daß diese Befreiung nicht zu Wettbe
werbsverzerrungen führt;

g) die eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicher
heit verbundenen Dienstleistungen und Lieferungen
von Gegenständen, einschließlich derjenigen der Al
tenheime, durch Einrichtungen des öffentlichen
Rechts oder andere von dem betreffenden Mitglied
staat als Einrichtungen mit sozialem Charakter aner
kannte Einrichtungen;

h) die eng mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbun
denen Dienstleistungen und Lieferungen von Gegen
ständen durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts
oder andere von dem betreffenden Mitgliedstaat als
Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte
Einrichtungen;

i ) die Erziehung von Kindern und Jugendlichen, den
Schul- oder Hochschulunterricht, die Ausbildung, die
Fortbildung oder die berufliche Umschulung sowie die
damit eng verbundenen Dienstleistungen und Liefe
rungen von Gegenständen durch Einrichtungen des
öffentlichen Rechts, die mit solchen Aufgaben betraut
sind oder andere Einrichtungen mit dem von dem be
treffenden Mitgliedstaat anerkannter vergleichbarer
Zielsetzung;

j ) den von Privatlehrern erteilten Schul- und Hochschul
unterricht;

k) die Gestellung von Personal durch religiöse und welt
anschauliche Einrichtungen für die unter den Buch
staben b), g), h) und i) genannten Tätigkeiten und für
Zwecke geistigen Beistandes ;

1) die Dienstleistungen und eng damit verbundene Liefe
rungen von Gegenständen, die Einrichtungen ohne
Gewinnstreben, welche politische, gewerkschaftliche,
religiöse, patriotische, weltanschauliche, philanthro
pische oder staatsbürgerliche Ziele verfolgen, ihren
Mitgliedern in deren gemeinsamem Interesse gegen
einen satzungsgemäß festgelegten Beitrag erbringen,
vorausgesetzt, daß diese Befreiung nicht zu Wettbe
werbsverzerrungen führt;

m) bestimmte in engem Zusammenhang mit Sport und
Körperertüchtigung stehende Dienstleistungen, die
Einrichtungen ohne Gewinnstreben an Personen er
bringen, die Sport oder Körperertüchtigung ausüben ;

n) bestimmte kulturelle Dienstleistungen und eng damit
verbundene Lieferungen von Gegenständen, die von
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen
von dem betreffenden Mitgliedstaat anerkannten Ein
richtungen erbracht werden;

o) die Dienstleistungen oder Lieferungen von Gegen
ständen bei Veranstaltungen durch Einrichtungen, de
ren Umsätze nach den Buchstaben b), g), h), i), 1 ), m)
und n) befreit sind, wenn die Veranstaltungen dazu
bestimmt sind, den Einrichtungen eine finanzielle Un
terstützung zu bringen und ausschließlich zu ihrem
Nutzen durchgeführt werden, vorausgesetzt, daß
diese Befreiung nicht zu Wettbewerbsverzerrungen
führt. Die Mitgliedstaaten können alle erforderlichen
Beschränkungen insbesondere hinsichtlich der Anzahl
der Veranstaltungen und der Höhe der für eine Steu
erbefreiung in Frage kommenden Einnahmen vorse
hen ;

p ) die von ordnungsgemäß anerkannten Einrichtungen
durchgeführten Beförderungen von kranken und ver
letzten Personen in dafür besonders eingerichteten
Fahrzeugen;

q) die Tätigkeiten der öffentlichen Rundfunk- und Fern
sehanstalten, ausgenommen Tätigkeiten mit gewerb
lichem Charakter.

(2 ) a) Die Mitgliedstaaten können die Gewährung der
unter Absatz 1 Buchstaben b), g), h), i), 1 ), m) und
n) vorgesehenen Befreiungen für Einrichtungen,
die keine Einrichtungen des öffentlichen Rechts
sind, von Fall zu Fall von der Erfüllung einer oder
mehrerer der folgenden Bedingungen abhängig
machen :
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— Die betreffenden Einrichtungen dürfen keine
systematische Gewinnerzielung anstreben; et
waige Gewinne, die trotzdem anfallen, dürfen
nicht verteilt, sondern müssen zur Erhaltung
oder Verbesserung der erbrachten Leistungen
verwendet werden.

— Leitung und Verwaltung müssen im wesentli
chen ehrenamtlich durch Personen erfolgen,
die weder selbst noch über zwischengeschal
tete Personen ein unmittelbares oder mittelba
res Interesse an den Ergebnissen der betreffen
den Tätigkeiten haben.

— Es müssen Preise angewendet werden, die von
den zuständigen Behörden genehmigt sind
oder solche, die die genehmigten Preise nicht
übersteigen; bei Tätigkeiten, für die eine Preis
genehmigung nicht vorgesehen ist, müssen
Preise angewendet werden, die unter den Prei
sen liegen, die von der Mehrwertsteuer unter
liegenden gewerblichen Unternehmen für ent
sprechende Tätigkeiten gefordert werden.

— Die Befreiungen dürfen nicht zu Wettbewerbs
verzerrungen zuungunsten von der Mehrwert
steuer unterliegenden gewerblichen Unter
nehmen führen.

b ) Von der in Absatz 1 Buchstaben b), g), h), i), 1 ), m)
und n) vorgesehenen Steuerbefreiung sind Dienst
leistungen und Lieferungen von Gegenständen
ausgeschlossen, wenn

— sie zur Ausübung der Tätigkeiten, für die Steu
erbefreiung gewährt wird, nicht unerläßlich
sind;

— sie im wesentlichen dazu bestimmt sind, der
Einrichtung zusätzliche Einnahmen durch Tä
tigkeiten zu verschaffen, die in unmittelbarem
Wettbewerb mit Tätigkeiten von der Mehr
wertsteuer unterliegenden gewerblichen Un
ternehmen durchgeführt werden.

B. Sonstige Steuerbefreiungen

Unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsvorschriften be
freien die Mitgliedstaaten unter den Bedingungen, die sie
zur Gewährleistung einer korrekten und einfachen An
wendung der nachstehenden Befreiungen sowie zur Ver
hütung von Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen
und etwaigen Mißbräuchen festsetzen, von der Steuer:

a) die Versicherungs- und Rückversicherungsumsätze
einschließlich der dazugehörigen Dienstleistungen,
die von Versicherungsmaklern und -Vertretern er
bracht werden;

b) die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
mit Ausnahme

1 . der Gewährung von Unterkunft im Hotelgewerbe
entsprechend den gesetzlichen Begriffsbestim
mungen der Mitgliedstaaten oder in Sektoren mit

ähnlicher Zielsetzung, einschließlich der Vermie
tung in Ferienlagern oder auf als Campingplätze
erschlossenen Grundstücken,

2 . der Vermietung von Plätzen für das Abstellen von
Fahrzeugen,

3 . der Vermietung von auf Dauer eingebauten Vor
richtungen und Maschinen,

4 . der Vermietung von Schließfächern.
Die Mitgliedstaaten können weitere Ausnahmen vom
Geltungsbereich dieser Befreiung vorsehen ;

c) die Lieferungen von Gegenständen, die ausschließlich
für eine aufGrund dieses Artikels oder des Artikels 28
Absatz 3 Buchstabe b) von der Steuer befreite Tätig
keit bestimmt waren, wenn für diese Gegenstände
kein Vorsteuerabzug vorgenommen werden konnte,
sowie die Lieferungen von Gegenständen, deren An
schaffung oder Zuordnung nach Artikel 17 Absatz 6
vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen war;

d) die folgenden Umsätze :
1 . die Gewährung und Vermittlung von Krediten
und die Verwaltung von Krediten durch die Kre
ditgeber,

2 . die Vermittlung und die Übernahme von Verbind
lichkeiten, Bürgschaften und anderen Sicherheiten
und Garantien sowie die Verwaltung von Kredit
sicherheiten durch die Kreditgeber,

3 . die Umsätze — einschließlich der Vermittlung—
im Einlagengeschäft und Kontokorrentverkehr,
im Zahlungs- und Überweisungsverkehr, im Ge
schäft mit Forderungen, Schecks und anderen
Handelspapieren, mit Ausnahme der Einbezie
hung von Forderungen,

4 . die Umsätze— einschließlich der Vermittlung—,
die sich auf Devisen, Banknoten und Münzen be
ziehen, die gesetzliches Zahlungsmittel sind, mit
Ausnahme von Sammlerstücken einschließlich der
Banknoten; als Sammlerstücke gelten Münzen aus
Gold, Silber oder anderem Metall sowie Bankno
ten, die normalerweise nicht als gesetzliches Zah
lungsmittel verwendet werden oder die von nu
mismatischem Interesse sind,

5 . die Umsätze— einschließlich der Vermittlung, je
doch mit Ausnahme der Verwahrung und der
Verwaltung— die sich auf Aktien, Anteile an Ge
sellschaften und Vereinigungen, Schuldverschrei
bungen oder sonstige Wertpapiere beziehen, mit
Ausnahme von
— Warenpapieren,
— Rechten oderWertpapieren im Sinne von Arti

kel 5 Absatz 3 ,

6 . die Verwaltung von durch die Mitgliedstaaten als
solche definierten Sondervermögen durch Kapi
talanlagegesellschaften ;

e) die Lieferungen von im Inland gültigen Postwertzei
chen, Steuermarken und sonstigen ähnlichenWertzei
chen zum aufgedruckten Wert;
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f) Wetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele mit Geld
einsatz unter den Bedingungen und Beschränkungen,
die von jedem Mitgliedstaat festgelegt werden;

g) die Lieferungen von Gebäuden oder Gebäudeteilen
und dem dazugehörigen Grund und Boden, mit Aus
nahme der in Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a) bezeich
neten Gegenstände;

h) die Lieferungen unbebauter Grundstücke mit Aus
nahme der in Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b) bezeich
neten Baugrundstücke.

C. Optionen

Die Mitgliedstaaten können ihren Steuerpflichtigen das
Recht einräumen, für eine Besteuerung zu optieren :

a) bei derVermietung und Verpachtung von Grundstük
ken ;

b ) bei den Umsätzen nach Teil B Buchstaben d), g) und
h).

Die Mitgliedstaaten können den Umfang des Options
rechts einschränken; sie bestimmen die Modalitäten sei
ner Ausübung.

e) die Wiedereinfuhr von unter die Zollbefreiung fallen
den Gegenständen durch denjenigen, der sie ausge
führt hat, und in dem Zustand, in dem sie ausgeführt
wurden, oder von Gegenständen, die unter die Zollbe
freiung fallen würden, wenn sie aus einem Drittland
eingeführt worden wären;

f) die Wiedereinfuhr beweglicher körperlicher Gegen
stände durch denjenigen, der sie ausgeführt hat, oder
durch einen Dritten auf seine Rechnung, wenn an die
sen Gegenständen in einem anderen Mitgliedstaat Ar
beiten vorgenommen worden sind, die versteuert
wurden, ohne daß ein Anspruch auf Abzug oder Er
stattung bestand;

g) die Einfuhr von Gegenständen

— im Rahmen der diplomatischen und konsulari
schen Beziehungen, für die eine Zollbefreiung gilt
oder bei einer Einfuhr aus einem Drittland gelten
würde,

— durch internationale Einrichtungen, die von den
Behörden des Aufnahmelandes als solche aner
kannt sind, sowie von den Mitgliedern dieser Ein
richtungen, und zwar in den Grenzen und zu den
Bedingungen, die in den internationalen Überein
kommen über die Gründung dieser Einrichtungen
oder in den Abkommen über den Sitz festgelegt
sind,

— in den Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des
Nordatlantikvertrags sind, durch die Streitkräfte
anderer Parteien dieses Vertrags für den Gebrauch
oder Verbrauch dieser Streitkräfte oder ihres zivi
len Begleitpersonals oder für die Versorgung ihrer
Kasinos oder Kantinen, wenn diese Streitkräfte
der gemeinsamen Verteidigungsanstrengung die
nen;

h ) die durch Unternehmen der Seeefischerei in Häfen
durchgeführte Einfuhr von Fischereierzeugnissen, die
noch nicht Gegenstand einer Liefening gewesen sind,
in unbearbeitetem Zustand oder nach Haltbarma
chung für Zwecke der Vermarktung;

i ) die Dienstleistungen, die sich auf die Einfuhr von Ge
genständen beziehen und deren Wert nach Artikel 1 1
Teil B Absatz 3 Buchstabe b) in der Besteuerungs
grundlage enthalten ist ;

j ) die Einfuhr von Gold durch Zentralbanken.

(2 ) Die Kommission unterbreitet dem Rat so bald wie
möglich Vorschläge für die Aufstellung gemeinschaftli
cher Steuerregeln zur genaueren Beschreibung des Gel
tungsbereichs der Steuerbefreiungen nach Absatz 1 und
der praktischen Einzelheiten ihrer Durchführung.

Bis zum Inkrafttreten dieser Regeln können die Mitglied
staaten :

— die geltenden einzelstaatlichen Vorschriften im Rah
men der vorstehenden Bestimmungen beibehalten ;

Artikel 14

Steuerbefreiungen bei der Einfuhr

( 1 ) Unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsbestimmun
gen befreien die Mitgliedstaaten unter den Bedingungen,
die sie zur Gewährleistung einer korrekten und einfa
chen Anwendung der nachstehenden Befreiungen sowie
zur Verhütung von Steuerhinterziehungen, Steuerumge
hungen und etwaigen Mißbräuchen festsetzen , von der
Steuer :

a) die endgültige Einfuhr von Gegenständen, deren Lie
ferung durch Steuerpflichtige im Inland auf jeden
Fall steuerfrei ist ;

b ) die Einfuhr von Gegenständen, die für ein Verfahren
der Durchfuhr angemeldet worden sind ;

c) die Einfuhr von Gegenständen, die für ein Verfahren
der vorübergehenden Einfuhr angemeldet worden
sind, für die auf Grund dieses Verfahrens eine Zollbe
freiung gilt oder, wenn sie aus einem Drittland einge
führt worden wären, gelten würde;

d) die endgültige Einfuhr von Gegenständen, für die eine
andere als die im Gemeinsamen Zolltarif vorgese
hene Zollbefreiung gilt oder, wenn sie aus einem Dritt
land eingeführt worden wären, gelten würde. Die
Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit, die
Steuerbefreiung nicht zu gewähren, sofern ihre Ge
währung die Wettbewerbsbedingungen auf dem Bin
nenmarkt erheblich beeinträchtigen könnte ;
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— diese Vorschriften anpassen, um die Wettbewerbsver
zerrungen und insbesondere die Nicht- oder Doppel
besteuerung im Mehrwertsteuerbereich innerhalb der
Gemeinschaft zu verringern ;

— die Verwaltungsverfahren anwenden, die ihnen zur
Erzielung der Steuerbefreiung am geeignetsten er
scheinen .

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Maßnah
men mit, die sie auf Grund der vorstehenden Bestimmun
gen ergriffen haben und ergreifen ; die Kommission unter
richtet hiervon die übrigen Mitgliedstaaten.

Artikel 15

c) als Kriegsschiffe im Sinne der Tarifstelle 89.01 A
des Gemeinsamen Zolltarifs das Land verlassen,
um ausländische Häfen oder Ankerplätze anzu
laufen.

Die Mitgliedstaaten können jedoch den Anwen
dungsbereich dieser Steuerbefreiung bis zur Einfüh
rung gemeinschaftlicher Steuerregeln auf diesem Ge
biet beschränken ;

5 . Lieferungen, Umbauten, Instandsetzungen, War
tungen, Vercharterungen und Vermietungen der un
ter Nummer 4 Buchstaben a) und b) bezeichneten
Seeschiffe sowie Lieferungen, Vermietungen, In
standsetzungen und Wartungen der in diese Schiffe
eingebauten Gegenstände— einschließlich der Aus
rüstung für die Fischerei — oder der Gegenstände
für ihren Betrieb ;

6 . Lieferungen, Umbauten, Instandsetzungen, War
tungen, Vercharterungen und Vermietungen von
Luftfahrzeugen, die von Luftfahrtgesellschaften
verwendet werden, die hauptsächlich im entgeltli
chen internationalen Verkehr tätig sind, sowie Liefe
rungen, Vermietungen, Instandsetzungen und War
tungen der in diese Luftfahrzeuge eingebauten Ge
genstände oder der Gegenstände für ihren Betrieb ;

7. Lieferungen von Gegenständen zur Versorgung der
in Nummer 6 genannten Luftfahrzeuge;

8 . andere Dienstleistungen als die nach Nummer 5 , die
für den unmittelbaren Bedarf der dort bezeichneten
Seeschiffe und ihrer Ladungen bestimmt sind;

9 . andere Dienstleistungen als die nach Nummer 6, die
für den unmittelbaren Bedarf der dort bezeichneten
Luftfahrzeuge und ihrer Ladungen bestimmt sind;

10 . Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistun
gen,

— die im Rahmen der diplomatischen und konsula
rischen Beziehungen bewirkt werden,

— die für internationale Einrichtungen bestimmt
sind, die von den Behörden des Aufnahmelandes
als solche anerkannt sind, sowie für die Mitglie
der dieser Einrichtungen, und zwar in den Gren
zen und zu den Bedingungen, die in den interna
tionalen Übereinkommen über die Gründung
dieser Einrichtungen oder in den Abkommen
über den Sitz festgelegt sind,

— die in den Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien
des Nordatlantikvertrags sind, an die Streit
kräfte anderer Vertragsparteien bewirkt werden,
wenn diese Umsätze für den Gebrauch oder Ver
brauch dieser Streitkräfte oder ihres zivilen Be
gleitpersonals oder für die Versorgung ihrer Ka
sinos oder Kantinen bestimmt sind und wenn
diese Streitkräfte der gemeinsamen Verteidi
gungsanstrengung dienen.

Diese Befreiung gilt unter den von den Mitgliedstaa
ten festgelegten Voraussetzungen und Beschränkun
gen so lange, bis eine einheitliche Steuerregelung ge
troffen ist.

Steuerbefreiungen bei Ausfuhrumsätzen,
gleichgestellten Umsätzen und

grenzüberschreitenden Beförderungen

Unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsbestimmungen be
freien die Mitgliedstaaten unter den Bedingungen, die sie
zur Gewährleistung einer korrekten und einfachen An
wendung der nachstehenden Befreiungen sowie zur Ver
hütung von Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen
und etwaigen Mißbräuchen festsetzen, von der Steuer :

1 . Lieferungen von Gegenständen, die durch den Ver
käufer oder für dessen Rechnung nach Orten außer
halb des in Artikel 3 bezeichneten Gebietes versandt
oder befördert werden;

2 . Lieferungen von Gegenständen, die durch den nicht
im Inland ansässigen Abnehmer oder für dessen
Rechnung nach Orten außerhalb des in Artikel 3 be
zeichneten Gebietes versandt oder befördert werden,
mit Ausnahme der vom Abnehmer selbst beförder
ten Gegenstände zur Ausrüstung oder Versorgung
von Sportbooten und Sportflugzeugen sowie von
sonstigen Beförderungsmitteln , die privaten Zwek
ken dienen ;

3 . Dienstleistungen in Form von Arbeiten an bewegli
chen körperlichen Gegenständen, die— zur Ausfüh
rung dieser Arbeiten in dem in Artikel 3 bezeichneten
Gebiet — erworben oder eingeführt worden sind
und die vom Dienstleistungserbringer oder dem
nicht im Inland ansässigen Leistungsempfänger oder
für deren Rechnung nach Orten außerhalb dieses
Gebietes versandt oder befördert werden ;

4 . Lieferungen von Gegenständen zur Versorgung von
Schiffen, die

a) auf hoher See im entgeltlichen Passagierverkehr,
zur Ausübung einer Handelstätigkeit, für ge
werbliche Zwecke oder zur Fischerei eingesetzt
sind,

b ) als Bergungs- oder Rettungsschiffe auf See oder
zur Küstenfischerei eingesetzt sind, wobei im
letztgenannten Fall Lieferungen von Bordpro
viant ausgenommen sind,
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Die Steuerbefreiung kann im Wege der Steuererstat
tung erfolgen;

11 . Lieferungen von Gold an Zentralbanken ;

12 . Lieferungen von Gegenständen an zugelassene Kör
perschaften, die diese im Rahmen ihrer Tätigkeit auf
humanitärem, karitativem oder erzieherischem Ge
biet ins Ausland exportieren . Diese Befreiung kann
im Wege einer Steuererstattung erfolgen ;

13 . andere als nach Artikel 13 befreite Dienstleistungen,
einschließlich der Beförderungsleistungen und der
dazugehörigen Leistungen, wenn sie unmittelbar mit
der Durchfuhr oder Ausfuhr von Gegenständen oder
mit der Einfuhr von Gegenständen zusammenhän
gen, auf die Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b) und c)
und Artikel 16 Absatz 1 anwendbar sind;

14 . Dienstleistungen von in fremden Namen und für
fremde Rechnung handelnden Vermittlern , wenn sie
die in diesem Artikel genannten Umsätze oder Um
sätze außerhalb des in Artikel 3 genannten Gebiets
betreffen.

Diese Befreiung gilt nicht für Reisebüros, wenn
diese im Namen und für Rechnung des Reisenden
Leistungen erbringen, die in anderen Mitgliedstaaten
in Anspruch genommen werden .

d) die in die Gewässer, Sandbänke und Watten ge
mäß der Verordnung (EWG) Nr. 1496/68 (4 ) ver
bracht werden sollen,

e ) die einer anderen Lagerregelung als der Zollager
regelung oder die einer Regelung für den aktiven
Veredelungsverkehr unterliegen sollen ;

B. die Lieferungen von Gegenständen, die nach den un
ter Teil A aufgeführten Orten versandt oder befördert
werden, sowie die mit diesen Lieferungen zusammen
hängenden Dienstleistungen;

C. die Lieferungen von Gegenständen und die Dienstlei
stungen, die an den unter Teil A aufgeführten Orten
unter Wahrung einer der dort aufgeführten Sachver
halte durchgeführt werden ;

D. die Lieferungen von Gegenständen, die noch den in
Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b) und c) genannten
Verfahren der Durchfuhr oder der vorübergehenden
Einfuhr unterliegen, sowie die mit diesen Lieferungen
zusammenhängenden Dienstleistungen .

(2 ) Die Mitgliedstaaten können vorbehaltlich der Kon
sultation nach Artikel 29 die Einfuhren und die Lieferun
gen von Gegenständen an einen Steuerpflichtigen, der
diese unverarbeitet oder verarbeitet auszuführen beab
sichtigt, sowie die Dienstleistungen im Zusammenhang
mit dieser Ausfuhrtätigkeit im Rahmen des Umfangs von
der Steuer befreien, den die Ausfuhren dieses Steuerpflich
tigen in den vorangegangenen zwölf Monaten gehabt ha
ben .

(3 ) Die Kommission unterbreitet dem Rat so bald wie
möglich Vorschläge für Richtlinien über die gemeinsamen
Modalitäten für die Anwendung der Mehrwertsteuer auf
die in den Absätzen 1 und 2 genannten Umsätze.

ABSCHNITT XI

VORSTEUERABZUG

Artikel 16

Artikel 17

Besondere Steuerbefreiungen beim
grenzüberschrei tenden Warenverkehr

( 1 ) Unbeschadet der übrigen gemeinschaftlichen Steuer
bestimmungen können die Mitgliedstaaten vorbehaltlich
der Konsultation nach Artikel 29 Sondermaßnahmen tref
fen, um folgende Umsätze oder einige von ihnen nicht der
Mehrwertsteuer zu unterwerfen, sofern diese nicht für
eine endgültige Verwendung und/oder einen Endver
brauch bestimmt sind und sofern der bei dem Verbringen
in den freien Verkehr erhobenen Mehrwertsteuerbetrag
der Höhe der Abgabe entspricht, die bei der Besteuerung
dieser Umsätze bei der Einfuhr oder im Inland hätte erho
ben werden müssen :

A. die Einfuhren von Gegenständen,

a ) die im Sinne der Richtlinie 68/312/EWG (*)
zollamtlich erfaßt und gegebenenfalls vorläufig
verwahrt bleiben sollen ,

b) die einer Freizonen regelung im Sinne der Richtli
nie 69/75/EWG (2 / unterliegen sollen ,

c) die einer Zolhigerregelung im Sinne der Richtlinie
69/74 'EWG (') unterliegen sollen,

Entstehung und Umfang des Rechts auf
Vorsteuerabzug

( 1 ) Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn der
Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht.

(2) Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für
Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet werden, ist
der Steuerpflichtige befugt, von der von ihm geschuldeten
Steuer folgende Beträge abzuziehen :
a) die geschuldete öder entrichtete Mehrwertsteuer für
Gegenstände und Dienstleistungen, die ihm von einem
anderen Steuerpflichtigen geliefert wurden oder gelie
fert werden bzw. erbracht wurden oder erbracht wer
den,

b) die Mehrwertsteuer, die für eingeführte Gegenstände
geschuldet wird oder entrichtet worden ist ;(») ABl . Nr. L 194 vom 6 . 8 . 1968 , S. 13 .

(2 ) ABl . Nr . L 58 vom 8 . 3 . 1969, S. 11 .
(3 ) ABl . Nr. L 58 vom 8 . 3 . 1969 , S. 7, (4 ) ABl . Nr. L 238 vom 28 . 9 . 1968 , S. 1 .
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oder eines Teils der Gegenstände oder Dienstleistun
gen vorzunehmen;

d) dem Steuerpflichtigen gestatten oder ihm vorschrei
ben, den Vorsteuerabzug nach der in Unterabsatz 1
vorgesehenen Regel bei allen Gegenständen und
Dienstleistungen vorzunehmen, die für die dort ge
nannten Umsätze verwendet wurden ;

e ) vorsehen, daß der Betrag der Mehrwertsteuer, der
vom Steuerpflichtigen nicht abgezogen werden kann,
nicht berücksichtigt wird, wenn er geringfügig ist.

(6 ) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission vor Ab
lauf eines Zeitraums von vier Jahren nach dem Inkrafttre
ten dieser Richtlinie einstimmig fest, bei welchen Ausga
ben die Mehrwertsteuer nicht abziehbar ist . Auf jeden Fall
werden diejenigen Ausgaben vom Vorsteuerabzugsrecht
ausgeschlossen, die keinen streng geschäftlichen Charak
ter haben, wie Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügun
gen und Repräsentationsaufwendungen .

Bis zum Inkrafttreten der vorstehend bezeichneten Be
stimmungen können die Mitgliedstaaten alle Ausschlüsse
beibehalten , die in den in ihren zum Zeitpunkt des In
krafttretens dieser Richtlinie bestehenden innerstaatli
chen Rechtsvorschriften vorgesehen sind.

(7) Vorbehaltlich der in Artikel 29 vorgesehenen Kon
sultation kann jeder Mitgliedstaat aus Konjunkturgrün
den die Investitionsgüter oder bestimmte Investitionsgü
ter oder andere Gegenstände von der Vorsteuerabzugsre
gelung teilweise oder ganz ausschließen . DieMitgliedstaa
ten können zur Wahrung gleicher Wettbewerbsbedingun
gen— anstatt den Vorsteuerabzug abzulehnen— die Ge
genstände, welche der Steuerpflichtige selbst hergestellt
oder im Inland erworben oder auch eingeführt hat, in der
Weise besteuern , daß diese Steuer die Mehrwertsteuer
nicht überschreitet, die beim Erwerb entsprechender Ge
genstände zu entrichten wäre .

c ) die Mehrwertsteuer, die nach Artikel 5 Absatz 7 Buch
stabe a ) und Artikel 6 Absatz 3 geschuldet wird .

( 3 ) Die Mitgliedstaaten gewähren jedem Steuerpflichti
gen darüber hinaus den Abzug oder die Erstattung der in
Absatz 2 genannten Mehrwertsteuer, soweit die Gegen
stände und Dienstleistungen verwendet werden für
Zwecke :

a ) seiner Umsätze, die sich aus den im Ausland ausgeüb
ten wirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne des Artikels
4 Absatz 2 ergeben, für die das Recht auf Vorsteuer
abzug bestünde, wenn diese Umsätze im Inland be
wirkt worden wären ;

b ) seiner nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe i), Artikel
15 und Artikel 16 Absatz 1 Teile B , C und.D und Ab
satz 2 befreiten Umsätze ;

c ) seiner nach Artikel 13 Teil B Buchstaben a ) und d)
Nummern 1 bis 5 befreiten Umsätze, wenn der Lei
stungsempfänger außerhalb der Gemeinschaft ansäs
sig ist oder wenn diese Umsätze unmittelbar mit zur
Ausfuhr in ein Land außerhalb der Gemeinschaft be
stimmten Gegenständen zusammenhängen.

(4) Der Rat wird möglichst vor dem 3 1 . Dezember 1977
auf Vorschlag der Kommission einstimmig gemeinschaft
liche Durchführungsbestimmungen erlassen, nach denen
Erstattungen nach Absatz 3 an nicht im Inland ansässige
Steuerpflichtige erfolgen . Bis zum Inkrafttreten dieser ge
meinschaftlichen Durchführungsbestimmungen legen die
Mitgliedstaaten die Einzelheiten der Erstattung selbst fest.
Ist der Steuerpflichtige nicht im Gebiet der Gemeinschaft
ansässig, so können die Mitgliedstaaten die Erstattung
ausschließen oder von zusätzlichen Bedingungen abhängig
machen .

( 5 ) Soweit Gegenstände und Dienstleistungen von einem
Steuerpflichtigen sowohl für Umsätze verwendet werden,
für die nach den Absätzen 2 und 3 ein Recht auf Vor
steuerabzug besteht, als auch für Umsätze, für die dieses
Recht nicht besteht, ist der Vorsteuerabzug nur für den
Teil der Mehrwertsteuer zulässig, der auf den Betrag der
erstgenannten Umsätze entfällt.

Dieser Pro-rata-Satz wird nach Artikel 19 für die Gesamt
heit der vom Steuerpflichtigen bewirkten Umsätze festge
legt .

Jedoch können die Mitgliedstaaten

a ) dem Steuerpflichtigen gestatten, für jeden Bereich sei
ner Tätigkeit einen besonderen Pro-rata-Satz anzu
wenden, wenn für jeden dieser Bereiche getrennte
Aufzeichnungen geführt werden ;

b ) den Steuerpflichtigen verpflichten, für jeden Bereich
seiner Tätigkeit einen besonderen Pro-rata-Satz an
zuwenden und für jeden dieser Bereiche getrennte
Aufzeichnungen zu führen;

c) dem Steuerpflichtigen gestatten oder ihn verpflichten,
den Abzug je nach der Zuordnung der Gesamtheit

Artikel 18

Einzelheiten der Ausübung des Rechts auf
Vorsteuerabzug

( 1 ) Um das Recht auf Vorsteuerabzug ausüben zu kön
nen, muß der Steuerpflichtige
a) über die nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a ) ab
ziehbare Steuer eine nach Artikel 22 Absatz 3 ausge
stellte Rechnung besitzen ;

b ) über die nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b ) ab
ziehbare Steuer ein die Einfuhr bescheinigendes Do
kument besitzen, das ihn als Empfänger oder Impor
teur ausweist und aus dem sich der geschuldete Steu
erbetrag ergibt oder auf Grund dessen seine Berech
nung möglich ist;

c ) in bezug auf die nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c)
abziehbare Steuer die von jedem Mitgliedstaat vorge
schriebenen Formalitäten erfüllen ;
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ben auch die Hilfsumsätze im Bereich der Grundstücks
und Finanzgeschäfte sowie die in Artikel 13 Teil B Buch
stabe d) genannten Umsätze, wenn es sich um Hilfsum
sätze handelt . Machen die Mitgliedstaaten von der in Ar
tikel 20 Absatz 5 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch,
keine Berichtigung in bezug auf Investitionsgüter zu ver
langen, so können sie Verkäufe von Investitionsgütern bei
der Berechnung des Pro-rata-Satzes des Vorsteuerabzugs
berücksichtigen .

(3 ) Der für ein Jahr vorläufig geltende Pro-rata-Satz be
rnißt sich nach dem auf der Grundlage der Umsätze des
vorangegangenen Jahres ermittelten Pro-rata-Satz. Ist
eine solche Bezugnahme nicht möglich oder nicht stich
haltig, wird der Pro-rata-Satz vom Steuerpflichtigen unter
Überwachung durch die Finanzverwaltung nach den vor
aussichtlichen Verhältnissen vorläufig geschätzt. Die
Mitgliedstaaten können jedoch ihre derzeitige Regelung
beibehalten.

Die Festsetzung des endgültigen Pro-rata-Satzes , die für
jedes Jahr im Laufe des folgenden Jahres vorgenommen
wird, führt zur Berichtigung der nach dem vorläufigen
Pro-rata-Satz vorgenommenen Vorsteuerabzüge.

d) bei der Entrichtung der Steuer als Abnehmer oder
Dienstleistungsempfänger im Falle der Anwendung
des Artikels 21 Nummer 1 die von jedem Mitglied
staat vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllen .

(2 ) Der Vorsteuerabzug wird vom Steuerpflichtigen glo
bal vorgenommen, indem er von dem Steuerbetrag, den er
für einen Erklärungszeitraum schuldet, den Betrag der
Steuer absetzt, für die das Abzugsrecht entstanden ist und
wird nach Absatz 1 während des gleichen Zeitraums aus
geübt.

Die Mitgliedstaaten können jedoch den Steuerpflichti
gen, die die in Artikel 4 Absatz 3 genannten Umsätze
nur gelegentlich bewirken, vorschreiben, daß sie das
Abzugsrecht erst zum Zeitpunkt der Lieferung ausüben .

(3 ) Die Mitgliedstaaten legen die Bedingungen und Ein
zelheiten fest, nach denen einem Steuerpflichtigen gestat
tet werden kann, einen Abzug vorzunehmen, den er nach
den Absätzen 1 und 2 nicht vorgenommen hat.

(4 ) Übersteigt der Betrag der zulässigen Abzüge den Be
trag der für einen Erklärungszeitraum geschuldeten Steu
er, können die Mitgliedstaaten den Überschuß entweder
auf den folgenden Zeitraum vortragen lassen, oder ihn
nach den von ihnen festgelegen Einzelheiten erstatten.

Die Mitgliedstaaten können jedoch regeln, daß geringfü
gige Überschüsse weder vorgetragen noch erstattet wer
den .

Artikel 19

Artikel 20

Berichtigung der Vorsteuerabzüge

( 1 ) Der ursprüngliche Vorsteuerabzug wird nach den
von den Mitgliedstaaten festgelegten Einzelheiten berich
tigt, und zwar insbesondere :

a) wenn der Vorsteuerabzug höher oder niedriger ist als
der, zu dessen Vornahme der Steuerpflichtige berech
tigt war;

b ) wenn sich die Faktoren, die bei der Festsetzung des
Vorsteuerabzugsbetrags berücksichtigt werden, nach
Abgabe der Erklärung geändert haben, insbesondere
bei rückgängig gemachten Käufen oder erlangten Ra
batten ; die Berichtigung unterbleibt jedoch bei Um
sätzen, bei denen keine oder eine nicht vollständige
Zahlung geleistet wurde, bei einer Zerstörung oder ei
nem ordnungsgemäß nachgewiesenen oder belegten
Verlust oder Diebstahl sowie bei Entnahmen für Ge
schenke von geringem Wert und Muster nach Artikel
5 Absatz 6 . Bei Umsätzen, bei denen keine oder eine
nicht vollständige Zahlung erfolgt, und bei Diebstahl
können die Mitgliedstaaten jedoch eine Berichtigung
verlangen.

(2 ) Für Investitionsgüter wird eine Berichtigung vorge
nommen, die sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren ein
schließlich des Jahres, in dem die Güter erworben oder
hergestellt wurden, erstreckt. Die jährliche Berichtigung
betrifft nur ein Fünftel der Steuer, mit der diese Güter be
lastet waren. Die Berichtigung erfolgt unter Berücksichti
gung der Änderungen des Anspruchs auf Vorsteuerabzug
in den folgenden Jahren gegenüber dem Anspruch für das
Jahr, in dem die Güter erworben oder hergestellt wurden .

Berechnung des Pro-rata-Satzes des VorSteuerabzugs

( 1 ) Der Pro-rata-Satz des Vorsteuerabzugs nach Artikel
17 Absatz 5 Unterabsatz 1 ergibt sich aus einem Bruch ;
dieser enthält :

— im Zähler den je Jahr ermittelten Gesamtbetrag der
zum Vorsteuerabzug nach Artikel 17 Absätze 2 und 3
berechtigenden Umsätze, abzüglich der Mehrwert
steuer;

— im Nenner den je Jahr ermittelten Gesamtbetrag der
im Zähler stehenden sowie der nicht zum Vorsteuer
abzug berechtigenden Umsätze, abzüglich der Mehr
wertsteuer. Die Mitgliedstaaten können in den Nen
ner auch die Subventionen einbeziehen, die nicht in
Artikel 11 Teil A Absatz 1 Buchstabe a) genannt sind.

Der Pro-rata-Satz wird auf Jahresbasis in Prozent festge
setzt und auf einen vollen Prozentsatz aufgerundet.

(2 ) In Abweichung von Absatz 1 bleibt der Umsatzbe
trag bei der Berechnung des Pro-rata-Satzes des Vor
steuerabzugs außer Ansatz, der auf die Lieferung von In
vestitionsgütern entfällt, die vom Steuerpflichtigen in sei
nem Unternehmen verwendet werden. Außer Ansatz blei
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a) der Steuerpflichtige, der einen steuerpflichtigen
Umsatz bewirkt, mit Ausnahme der in Artikel 9
Absatz 2 Buchstabe e) genannten Umsätze, die von
einem im Ausland ansässigen Steuerpflichtigen
erbracht werden. Wird der steuerpflichtige Um
satz durch einen im Ausland ansässigen Steuer
pflichtigen erbracht, so können dieMitgliedstaaten
Regelungen treffen, nach denen die Steuer von ei
ner anderen Person als dem im Ausland ansässigen
Steuerpflichtigen geschuldet wird. Als solche kann
unter anderem ein Vertreter oder diejenige Person
bezeichnet werden, für die der steuerpflichtige
Umsatz bewirkt wurde . Die Mitgliedstaaten kön
nen außerdem bestimmen, daß eine andere Person
als der Steuerpflichtige die Steuer gesamtschuld
nerisch zu entrichten hat,

b ) der Empfänger einer in Artikel 9 Absatz 2 Buch
stabe e ) genannten, von einem im Ausland ansässi
gen Steuerpflichtigen erbrachten Dienstleistung;
jedoch können die Mitgliedstaaten vorsehen, daß
der Dienstleistungserbringer die Steuer gesamt
schuldnerisch zu entrichten hat,

c) jede Person, die die Mehrwertsteuer in einer Rech
nung oder einem ähnlichen Dokument ausweist;

2 . bei der Einfuhr: die Person oder Personen, die vom
Mitgliedstaat der Einfuhr als Steuerschuldner be
zeichnet oder anerkannt wird oder werden .

ABSCHNITT XIII

PFLICHTEN DER STEUERSCHULDNER

Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten für
die Berichtigung einen Zeitraum von fünf vollen Jahren
festlegen, der mit der erstmaligen Verwendung der Güter
beginnt.

Bei Grundstücken, die als Investitionsgüter erworben
wurden, kann der Zeitraum für die Berichtigung bis auf
zehn Jahre verlängert werden.

(3 ) Bei Lieferung eines Investitionsgutes innerhalb des
Berichtigungszeitraums ist dieses so zu behandeln, als ob
es bis zum Ablauf des Berichtigungszeitraums weiterhin
für eine wirtschaftliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen
\ erwendet worden wäre. Diese wirtschaftliche Tätigkeit
gilt als steuerpflichtig, wenn die Lieferung des genannten
Investitionsgutes steuerpflichtig ist ; sie gilt als steuerfrei,
wenn die Lieferung steuerfrei ist. Die Berichtigung wird in
diesen Fällen für den gesamten noch verbleibenden Be
richtigungszeitraum auf einmal vorgenommen.

Die Mitgliedstaaten können jedoch von der vorgeschrie
benen Berichtigung absehen, wenn es sich bei dem Ab
nehmer um einen Steuerpflichtigen handelt, der die betref
fenden Investitionsgüter ausschließlich zu Umsätzen ver
wendet, bei denen die Mehrwertsteuer abgezogen werden
kann.

(4 ) Zur Durchführung der Absätze 2 und 3 können die
Mitgliedstaaten
— den Begriff „Investitionsgüter" bestimmen;
— den Steuerbetrag festlegen, der bei der Berichtigung zu

berücksichtigen ist ;
— alle zweckdienlichen Vorkehrungen treffen, um zu

gewährleisten , daß keine ungerechtfertigten Vorteile
aus der Berichtigung entstehen;

— verwaltungsmäßige Vereinfachungen ermöglichen .

(5 ) Wenn in einem Mitgliedstaat die praktischen Aus
wirkungen der Anwendung der Absätze 2 und 3 unwe
sentlich sein sollten, kann dieser Mitgliedstaat vorbehalt
lich der Konsultation nach Artikel 29 im Hinblick auf die
gesamten steuerlichen Auswirkungen in dem betreffenden
Mitgliedstaat und die Vermeidung überflüssiger Verwal
tungsarbeiten auf die Anwendung dieser Absätze verzich
ten, vorausgesetzt, daß dies nicht zu einer Wettbewerbs
verzerrung führt.
(6 ) Geht der Steuerpflichtige von der normalen Mehr
wertsteuerregelung auf eine Sonderregelung über oder
umgekehrt, so können die Mitgliedstaaten die erforderli
chen Bestimmungen erlassen, um zu gewährleisten, daß
dem Steuerpflichtigen weder ungerechtfertigte Vorteile
noch ungerechtfertigte Nachteile entstehen .

ABSCHNITT XII

STEUERSCHULDNER

Artikel 21

Steuerschuldner gegenüber dem Fiskus

Die Mehrwertsteuer schuldet

1 . im inneren Anwendungsbereich

Artikel 22

Pflichten im inneren Anwendungsbereich

( 1 ) Jeder Steuerpflichtige hat die Aufnahme, den Wech
sel und die Beendigung seiner Tätigkeit als Steuerpflichti
ger anzuzeigen .

(2 ) Jeder Steuerpflichtige hat Aufzeichnungen zu führen,
die so ausführlich sind, daß sie die Anwendung der
Mehrwertsteuer und die Überprüfung durch die Steuer
verwaltung ermöglichen .

(3 ) a) Jeder Steuerpflichtige hat für Lieferungen von Ge
genständen und Dienstleistungen, die er an einen
anderen Steuerpflichtigen bewirkt, eine Rechnung
oder ein an deren Stelle tretendes Dokument aus
zustellen und ein Doppel dieser Dokumente auf
zubewahren .

Ebenso hat jeder Steuerpflichtige für die Voraus
zahlungen, die er von einem anderen Steuerpflich

« Jigen erhält, bevor die Lieferung oder Dienstlei
stung bewirkt ist, eine Rechnung auszustellen .

b ) Die Rechnung muß getrennt den Preis ohne Steuer
und den auf die einzelnen Steuersätze entfallenden
Steuerbetrag ausweisen.

c) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien fest, nach
denen ein Dokument als Rechnung betrachtet
werden kann.
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(4) Jeder Steuerpflichtige hat innerhalb eines Zeitraums,
der von den einzelnenMitgliedstaaten festzulegen ist, eine
Steuererklärung abzugeben. Dieser Zeitraum darf zwei
Monate vom Ende jedes einzelnen Steuerzeitraums an ge
rechnet nicht überschreiten. Der Steuerzeitraum kann von
den Mitgliedstaaten auf einen, zwei oder drei Monate
festgelegt werden. DieMitgliedstaaten können jedoch an
dere Zeiträume festlegen, sofern diese ein Jahr nicht über
schreiten .

Die Steuererklärung muß alle für die Festsetzung des ge
schuldeten Steuerbetrags und der vorzunehmenden Vor
steuerabzüge erforderlichen Angaben enthalten, gegebe
nenfalls einschließlich des Gesamtbetrags der sich auf
diese Steuer und Abzüge beziehenden Umsätze sowie des
Betrags der steuerfreien Umsätze, soweit dies für die
Festlegung der Bemessungsgrundlage erforderlich ist.

(5 ) Jeder Steuerpflichtige hat bei der Abgabe der periodi
schen Steuererklärung den sich nach Vornahme des Vor
steuerabzugs ergebenden Mehrwertsteuerbetrag zu ent
richten. DieMitgliedstaaten können jedoch einen anderen
Termin für die Zahlung dieses Betrags festsetzen oder vor
läufige Vorauszahlungen erheben.

(6 ) Die Mitgliedstaaten können von dem Steuerpflichti
gen verlangen, daß er eine Erklärung über sämtliche Ge
schäftsvorfälle des vorangegangenen Jahres mit allen An
gaben nach Absatz 4 abgibt. Diese Erklärung muß auch
alle Angaben enthalten, die für etwaige Berichtigungen
von Bedtviu.ng sind.

(7) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen
Maßnahmen, damit die Personen, die nach Artikel 21
Nummci I Buchstaben a) und b) an Stelle eines im Aus
land ansässigen Steuerpflichtigen als Steuerschuldner an
gesehen werden oder die die Steuer gesamtschuldnerisch
zu entrichten haben, die vorstehend erwähnten Verpflich
tungen zur Erklärung und Zahlung erfüllen.

(8 ) Unbeschadet der nach Artikel 17 Absatz 4 zu erlas
senden Vorschriften können die Mitgliedstaaten weitere
Pflichten vorsehen, die sie als erforderlich erachten , um
die genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und
Steuerhinterziehungen zu vermeiden.

(9 ) Die Mitgliedstaaten können die Steuerpflichtigen be
freien :
— von bestimmten Pflichten ;
— von allen Pflichten, wenn sie nur steuerfreie Umsätze

bewirken ;
— von der Zahlung der geschuldeten Steuer, wenn der

Steuerbetrag geringfügig ist.

Insbesondere können die Mitgliedstaaten vorsehen, daß
die bei der Einfuhr von Gegenständen von Steuerpflichti
gen oder Steuerschuldnern oder bestimmte Gruppen von
ihnen zu entrichtende Mehrwertsteuer nicht zum Zeit
punkt der Einfuhr zu entrichten ist, unter der Vorausset
zung, daß sie als solche in einer nach Artikel 22 Absatz 4
abgegebenen Steuererklärung angegeben wird.

ABSCHNITT XIV

SONDERREGELUNGEN

Artikel 24

Sonderregelung für Kleinunternehmen

( 1 ) Mitgliedstaaten, in denen die normale Besteuerung
von Kleinunternehmen wegen deren Tätigkeit oder Struk
tur auf Schwierigkeiten stoßen würde, können unter
den von ihnen festgelegten Beschränkungen und Voraus
setzungen — vorbehaltlich der Konsultation nach Arti
kel 29 — vereinfachte Modalitäten für die Besteuerung
und Steuererhebung, insbesondere Pauschalregelungen,
anwenden, die jedoch nicht zu einer Steuerermäßigung
führen dürfen.

(2 ) Bis zu einem Zeitpunkt, der vom Rat auf Vorschlag
der Kommission einstimmig festgelegt wird, der jedoch
nicht später liegen darf als der Zeitpunkt, zu dem die
Einfuhrbesteuerung und die steuerliche Entlastung der
Ausfuhr im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaa
ten beseitigt werden, gilt folgendes :

a) Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit nach Artikel
14 der zweiten Richtlinie des Rates vom 11 . April
1967 Gebrauch gemacht und Steuerbefreiungen oder
degressive Steuerermäßigungen eingeführt haben,
dürfen diese sowie deren Durchführungsbestimmun
gen beibehalten, wenn sie mit dem System der Mehr
wertsteuer im Einklang stehen .

Mitgliedstaaten, in denen für Steuerpflichtige, deren
Jahresumsatz geringer als der in nationalen Währun
gen ausgedrückte Gegenwert von 5 000 Europäischen
Rechnungseinheiten zum Umrechnungskurs am Tag
der Genehmigung dieser Richtlinie ist, eine Steuerbe
freiung gilt , können diese Steuerbefreiung auf 5 000
Europäische Rechnungseinheiten erhöhen.

Mitgliedstaaten, die eine degressive Steuerermäßigung
anwenden, dürfen die obere Grenze für diese Ermäßi
gung nicht heraufsetzen und diese Ermäßigung nicht
günstiger gestalten .

b ) Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit nicht Ge
brauch gemacht haben, können den Steuerpflichtigen,
deren Jahresumsatz maximal dem in nationalen Wäh
rungen ausgedrückten Gegenwert von 5 000 Europä
ischen Rechnungseinheiten zum Umrechnungskurs
am Tag der Genehmigumg dieser Richtlinie ent

Artikel 23

Pflichten bei der Einfuhr

Bezüglich der Einfuhr von Gegenständen bestimmen die
Mitgliedstaaten die Einzelheiten für die Abgabe der
Steuererklärung und die Zahlung, die daraufhin erfolgen
muß.
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spricht, eine Steuerbefreiung gewähren. Sie können
gegebenenfalls den Steuerpflichtigen, deren Jahresum
satz die von diesen Staaten für die Steuerbefreiung
festgelegte Höchstgrenze überschreitet, eine degres
sive Steuerermäßigung gewähren.

c) Mitgliedstaaten, in denen für Steuerpflichtige, deren
Jahresumsatz genauso groß wie oder größer als der in
nationalen Währungen ausgedrückte Gegenwert von
5 000 Europäischen Rechnungseinheiten ist, eine
Steuerbefreiung gilt, können diese Befreiung zurWah
rung des realen Wertes erhöhen.

(8 ) Die Kommission erstattet dem Rat nach Konsultie
rung der Mitgliedstaaten alle vier Jahre, erstmals am 1 .
Januar 1982, über die Anwendung der Bestimmungen
dieses Artikels Bericht. Sie fügt diesem Bericht in Anbe
tracht der Notwendigkeit einer allmählichen Konvergenz
der einzelstaatlichen Regelungen erforderlichenfalls Vor
schläge bei :

a) zur Verbesserung der Sonderregelung für Kleinunter
nehmen;

b ) zur Angleichung der einzelstaatlichen Regelungen für
die Befreiungen und degressiven Ermäßigungen in be
zug auf die Mehrwertsteuer;

c) die Angleichung des in Absatz 2 genannten Höchstbe
trags von 5 000 Europäischen Rechnungseinheiten .

(9 ) Der Rat wird zu gegebener Zeit beschließen, ob die
Verwirklichung der in Artikel 4 der ersten Richtlinie des
Rates vom 11 . April 1967 genannten Ziele die Einführung
einer Sonderregelung für Kleinunternehmen erforderlich
macht, und wird gegebenenfalls über die gemeinsamen
Beschränkungen und Bedingungen für die Anwendung
dieser Regelung befinden. Bis zur Einführung einer sol
chen Regelung können die Mitgliedstaaten ihre eigenen
Sonderregelungen beibehalten, die sie entsprechend den
Bestimmungen dieses Artikels und der künftigen Rechts
akte des Rates anwenden.

(3 ) Die Begriffe „Steuerbefreiung" und „degressive
Steuerermäßigung" finden auf Lieferungen von Gegen
ständen und Dienstleistungen Anwendung, die von Klein
unternehmen bewirkt werden.

Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, bestimmte
Umsätze von der in Absatz 2 vorgesehenen Regelung aus
zunehmen. Auf keinen Fall gilt Absatz 2 für die Umsätze
nach Artikel 4 Absatz 3 .

Artikel 25

(4) Als Umsatz, der für die Anwendung des Absatzes 2
zugrunde zu legen ist, gilt der Betrag, abzüglich der darauf
entfallenden Mehrwertsteuer, der in den Artikeln 5 und 6
bezeichneten Lieferungen von Gegenständen und Dienst
leistungen, soweit diese besteuert werden, einschließlich
der steuerfreien Umsätze mit Erstattung der auf der vor
ausgehenden Stufe entrichteten Steuern nach Artikel 28
Absatz 2, sowie der Betrag der nach Artikel 15 steuer
freien Umsätze und der Betrag der Immobiliengeschäfte,
der Finanzgeschäfte nach Artikel 13 Teil B Buchstabe d)
und der Versicherungsleistungen , es sei denn, daß diese
Umsätze den Charakter von Hiitsu.nsätzen haben .

Die Veräußerungen von körperlichen oder nicht körperli
chen Investitionsgütern des Unternehmens bleiben bei der
Ermittlung dieses Umsatzes jedoch außer Ansatz.

(5 ) Steuerpflichtige, für die eine Steuerbefreiung gilt, ha
ben kein Recht auf Vorbesteuerung nach Artikel 17 und
dürfen die Mehrwertsteuer in ihren Rechnungen oder an
deren Stelle tretenden Dokumenten nicht ausweisen.

Gemeinsame Pauschalregelung für
landwirtschaftliche Erzeuger

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können auf landwirtschaftliche
Erzeuger, bei denen die Anwendung der normalen Mehr
wertsteuerregelung oder gegebenenfalls der vereinfachten
Regelung nach Artikel 24 auf Schwierigkeiten stoßen
würde, als Ausgleich für die Belastung durch die Mehr
wertsteuer, die auf die von den Pauschallandwirten bezo
genen Gegenstände und Dienstleistungen gezahlt wird,
eine Pauschalregelung nach diesem Artikel anwenden .

(2 ) Im Sinne dieses Artikels gelten als

— „landwirtschaftlicher Erzeuger" ein Steuerpflichtiger,
der seine Tätigkeit im Rahmen eines nachstehend de
finierten Betriebs ausübt;
- „landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher oder Fi
schereibetrieb" die Betriebe, die in dem einzelnen
Mitgliedstaat im Rahmen der in Anhang A genannten
Erzeugertätigkeiten als solche gelten ;

— „Pauschallandwirt" ein landwirtschaftlicher Erzeu
ger, der unter die in Absatz 3 und den folgenden Ab
sätzen vorgesehene Pauschalregelung fällt ;

— „landwirtschaftliche Erzeugnisse" die Gegenstände,
die aus den in Anhang A aufgeführten Tätigkeiten
hervorgehen und die von den landwirtschaftlichen,
forstwirtschaftlichen oder Fischereibetrieben des ein
zelnen Mitgliedstaats erzeugt werden ;

(6 ) Steuerpflichtige, die für die Steuerbefreiung in Be
tracht kommen, können entweder für die normale Mehr
wertsteuerregelung oder für die Anwendung der verein
fachten Modalitäten nach Absatz 1 optieren . In diesem
Fall gelten für sie die in den einzelstaatlichen Rechts
vorschriften gegebenenfalls vorgesehenen degressiven
Steuerermäßigungen .

(7) Steuerpflichtige, für die die degressive Steuer
ermäßigung gilt, werden vorbehaltlich der Anwendung
des Absatzes 1 als der normalen Mehrwertsteuerregelung
unterliegende Steuerpflichtige betrachtet.
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Pflichtige Abnehmer oder Dienstleistungsempfänger
nach den von den Mitgliedstaaten festgelegten Einzel
heiten von der Mehrwertsteuer, die er zu entrichten
hat, den Betrag des Pauschalausgleichs, den er den
Pauschallandwirten gezahlt hat, abziehen ;

b ) oder durch den Fiskus .

(7) Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen
Maßnahmen für eine wirksame Kontrolle der Zahlung
des Pauschalausgleichs an die Pauschallandwirte.

(8 ) Bei den in Absatz 5 nicht genannten Lieferungen
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und landwirtschaftli
cher Dienstleistungen wird davon ausgegangen, daß die
Zahlung des Pauschalausgleichs durch den Abnehmer
oder Dienstleistungsempfänger geschieht.

(9 ) Jeder Mitgliedstaat hat die Möglichkeit, bestimmte
Gruppen landwirtschaftlicher Erzeuger sowie diejenigen
landwirtschaflichen Erzeuger von der Pauschalregelung ,
auszunehmen, bei denen die Anwendung der normalen
Mehrwertsteuerregelung oder gegebenenfalls der verein
fachten Regelung nach Artikel 24 Absatz 1 keine verwal
tungstechnischen Schwierigkeiten mit sich bringt.

( 10 ) Jeder Pauschallandwirt hat nach den von den Mit
gliedstaaten festgelegten Einzelheiten und Voraussetzun
gen das Recht, für die Anwendung der normalen Mehr
wertsteuerregelung oder gegebenenfalls der vereinfachten
Regelung nach Artikel 24 Absatz 1 zu optieren .

( 11 ) Vor Ablauf des fünften Jahres nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie legt die Kommission dem Rat neue Vor
schläge über die Anwendung derMehrwertsteuer auf Um
sätze von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Dienst
leistungen vor.

( 12 ) Machen die Mitgliedstaaten von der in diesem Arti
kel vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, so legen sie die
einheitliche Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage für
die Anwendung des Systems der eigenen Mittel nach der
gemeinsamen Berechnungsmethode des Anhangs C fest.

— „landwirtschaftliche Dienstleistungen" die in Anhang
B aufgeführten Dienstleistungen, die von einem land
wirtschaftlichen Erzeuger mit Hilfe seiner Arbeits
kräfte und/oder der normalen Ausrüstung seines
landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder Fi
schereibetriebs vorgenommen werden;

— „Mehrwertsteuer-Vorbelastung" die Mehrwert
steuer-Gesamtbelastung, die auf den Gegenständen
und Dienstleistungen ruht, welche von der Gesamt
heit aller der Pauschalregelung unterliegenden
landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und Fi
schereibetriebe jedes Mitgliedstaats bezogen worden
sind, soweit diese Steuer bei einem der normalen
Mehrwertsteuerregelung unterliegenden landwirt
schaftlichen Erzeuger nach Artikel 17 abzugsfähig
sein würde ;

— „Pauschalausgleich-Prozentsätze" die Prozentsätze,
die die Mitgliedstaaten nach Absatz 3 festsetzen und
in den in Absatz 5 genannten Fällen anwenden, damit
die Pauschallandwirte den pauschalen Ausgleich der
Mehrwertsteuer-Vorbelastung erlangen;

— „Pauschalausgleich" der Betrag, der sich aus der An
wendung des in Absatz 3 vorgesehenen Pauschalaus
gleich-Prozentsatzes auf den Umsatz des Pauschal
landwirts in den in Absatz 5 genannten Fällen ergibt.

(3 ) Die Mitgliedstaaten legen bei Bedarf die Pauschalaus
gleich-Prozentsätze fest und teilen, bevor sie diese Sätze
anwenden, der Kommission ihre Höhe mit. Diese Pro
zentsätze werden an Hand der allein für die Pauschal
landwirte geltenden makroökonomischen Daten der letz
ten drei Jahre bestimmt. Sie dürfen nicht dazu führen, daß
die Pauschallandwirte insgesamt Erstattungen erhalten,
die über die Mehrwertsteuer-Vorbelastung hinausgehen.
Die Mitgliedstaaten können diese Prozentsätze bis auf
Null herabsetzen. Die Prozentsätze können auf einen hal
ben Punkt ab- oder aufgerundet werden .

Die Mitgliedstaaten können die Höhe der Pauschalaus
gleich-Prozentsätze für die Forstwirtschaft, die einzelnen
Teilbereiche der Landwirtschaft und die Fischerei unter
schiedlich festlegen.

(4 ) Die Mitgliedstaaten können die Pauschallandwirte
von den Pflichten befreien, die den Steuerpflichtigen nach
Artikel 22 obliegen.

(5 ) Die in Absatz 3 vorgesehenen Pauschalausgleich-Pro
zentsätze werden auf den Preis — ohne Steuer — der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse angewendet, die Pau
schallandwirte an Steuerpflichtige geliefert haben, die
keine Pauschallandwirte sind, und der landwirtschaft
lichen Dienstleistungen, die sie an Steuerpflichtige er
bracht haben, die keine Pauschallandwirte sind. Dieser
Ausgleich schließt jeden weiteren Vorsteuerabzug aus.

(6 ) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die Zah
lung des Pauschalausgleichs geschieht :
a) entweder durch den steuerpflichtigen Abnehmer oder

Leistungsempfänger. In diesem Fall darf der Steuer

Artikel 26

Sonderregelung für Reisebüros

( 1 ) Die Mitgliedstaaten wenden die Mehrwertsteuer auf
die Umsätze der Reisebüros nach den Vorschriften dieses
Artikels an, soweit die Reisebüros gegenüber den Reisen
den im eigenen Namen auftreten und für die Durchfüh
rung der Reise Lieferungen und Dienstleistungen anderer
Steuerpflichtiger in Anspruch nehmen. Die Vorschriften
dieses Artikels gelten nicht für Reisebüros, die lediglich als
Vermittler handeln und auf die Artikel 1 1 Teil A Absatz 3
Buchstabe c) anzuwenden ist. Im Sinne dieses Artikels gel
ten als Reisebüros auch Reiseveranstalter .
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(2 ) Die bei Durchführung der Reise vom Reisebüro er
brachten Umsätze gelten als eine einheitliche Dienstlei
stung des Reisebüros an den Reisenden . Sie wird in dem
Mitgliedstaat besteuert, in dem das Reisebüro den Sitz
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Nieder
lassung hat, von wo aus es die Dienstleistung erbracht hat.
Für diese Dienstleistung gilt als Besteuerungsgrundlage
und als Preis ohne Steuer im Sinne des Artikels 22 Absatz 3
Buchstabe b) die Marge des Reisebüros, das heißt die Dif
ferenz zwischen dem vom Reisenden zu zahlenden Ge
samtbetrag ohne Mehrwertsteuer und den tatsächlichen
Kosten, die dem Reisebüro durch die Inanspruchnahme
von Lieferungen und Dienstleistungen anderer Steuer
pflichtiger entstehen, soweit diese Umsätze dem Reisen
den unmittelbar zugute kommen.

(3 ) Werden die Umsätze, für die das Reisebüro andere
Steuerpflichtige in Anspruch nimmt, von diesen außer
halb der Gemeinschaft erbracht, so wird die Dienstlei
stung des Reisebüros einer nach Artikel 15 Nummer 14
befreiten Vermittlungstätigkeit gleichgestellt. Werden
diese Umsätze sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Gemeinschaft erbracht, so ist nur der Teil der Dienstlei
stung des Reisebüros als steuerfrei anzusehen, der auf die
Umsätze außerhalb der Gemeinschaft entfällt.

(4 ) Beim Reisebüro ist der Vorsteuerabzug oder die
Rückerstattung der Steuern in jedem Mitgliedstaat für die
Steuern ausgeschlossen, die dem Reisebüro von anderen
Steuerpflichtigen für die in Absatz 2 bezeichneten Um
sätze in Rechnung gestellt werden, welche dem Reisenden
unmittelbar zugute kommen.

(5 ) Die Mitgliedstaaten, die am 1 . Januar 1977 Sonder
maßnahmen von der der Art der in Absatz 1 genannten
angewandt haben, können sie aufrechterhalten, sofern
sie diese der Kommission vor dem 1 . Januar 1978 mit
teilen und unter der Bedingung, daß diese Sondermaß
nahmen — sofern es sich um Maßnahmen zur Erleich
terung der Steuererhebung handelt — dem in Absatz 1
festgelegten Kriterium entsprechen.

ABSCHNITT XVI

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 28

( 1 ) Die von den Mitgliedstaaten gegebenenfalls im Rah
men der Befugnis der ersten vier Gedankenstriche des Ar
tikels 17 der zweiten Richtlinie des Rates vom 11 . April
1967 in Kraft gesetzten Vorschriften sind für jeden der be
treffenden Mitgliedstaaten vom jeweiligen Zeitpunkt des
Inkrafttretens der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Vor
schriften an nicht mehr anwendbar.

(2 ) Die ermäßigten Steuersätze und die Steuerbefreiun
gen mit Erstattung der auf der vorausgehenden Stufe ent
richteten Steuern, die am 31 . Dezember 1975 galten und
den im letzten Gedankenstrich des Artikels 17 der zweiten
Richtlinie des Rates vom 11 . April 1976 genannten Krite
rien entsprechen, können bis zu einem Zeitpunkt beibe
halten werden, der vom Rat auf Vorschlag der Kommis
sion einstimmig festgesetzt wird und der nicht später lie
gen darf als der Zeitpunkt der Beseitigung der Besteue
rung der Einfuhr und der steuerlichen Entlastung der Aus
fuhr im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten.
Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften, die es ermögli
chen, von den Steuerpflichtigen die Angaben zu erlangen,
die erforderlich sind, um die mit diesen Umsätzen zusam
menhängenden eigenen Einnahmen feststellen zu können.

Alle fünf Jahre überprüft der Rat auf der Grundlage eines
Berichts der Kommission die vorstehend genannten er
mäßigten Steuersätze und Steuerbefreiungen und trifft ge
gebenenfalls auf Vorschlag der Kommission einstimmig
die erforderlichen Maßnahmen zu deren schrittweiser Be
seitigung.

(3 ) Während der in Absatz 4 genannten Übergangszeit
können die Mitgliedstaaten
a) die in Anhang E aufgeführten nach Artikel 13 oder 15

befreiten Umsätze weiterhin besteuern;

b ) die in Anhang F aufgeführten Umsätze unter den in
den Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen wei
terhin befreien ;

c) den Steuerpflichtigen die Möglichkeit einräumen, für
die Besteuerung der nach Anhang G befreiten Umsätze
zu optieren;

d) Bestimmungen, die von dem Grundsatz des in Artikel
18 Absatz 2 Unterabsatz 1 vorgesehenen sofortigen
Abzugs abweichen, weiterhin anwenden;

ABSCHNITT XV

VEREINFACHUNGSMASSNAHMEN

Artikel 21

( 1 ) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission ein
stimmig jeden Mitgliedstaat ermächtigen, von dieser
Richtlinie abweichende Sondermaßnahmen einzuführen,
um die Steuererhebung zu vereinfachen oder Steuerhin
terziehungen oder -umgehungen zu verhüten . Die Maß
nahmen zur Vereinfachung der Steuererhebung dürfen
den Betrag der im Stadium des Endverbrauchs fälligen
Steuer nur in unerheblichem Maße beeinflussen.

(2 ) Der Mitgliedstaat, der die in Absatz 1 bezeichneten
Maßnahmen einführen möchte, befaßt die Kommission
damit und übermittelt ihr alle zur Beurteilung zweckdien
lichen Angaben .

(3 ) Die Kommission macht den anderen Mitgliedstaaten
hiervon innerhalb eines Monats Mitteilung.

(4 ) Der Beschluß des Rates gilt als gefaßt, wenn innerhalb
von zwei Monaten nach der Mitteilung nach Absatz 3 we
der die Kommission noch ein Mitgliedstaat beantragt hat,
die Angelegenheit im Rat zu erörtern .
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ABSCHNITT XVIII

VERSCHIEDENE VORSCHRIFTEN

Artikel 30

Internationale Übereinkommen

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einstimmig
jeden Mitgliedstaat ermächtigen, mit einem Drittland
oder einer internationalen Organisation ein Uberein
kommen zu schließen, das Abweichungen von dieser
Richtlinie enthalten kann. Der Staat, der ein solches Über
einkommen schließen will , befaßt die Kommission damit
und übermittelt alle zur Beurteilung zweckdienlichen An
gaben. Die Kommission unterrichtet hiervon die übrigen
Mitgliedstaaten innerhalb eines Monats .

Der Beschluß des Rates gilt als gefaßt, wenn die Angele
genheit nicht innerhalb von zwei Monaten — vom Zeit
punkt der in Absatz 1 genannten Unterrichtung an ge
rechnet — im Rat erörtert worden ist .

Artikel 3 1

Rechnungseinheit

e) die von Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c) und Artikel 6
Absatz 4 und von Artikel 11 Teil A Absatz 3 Buch
stabe c) abweichenden Vorschriften weiterhin an
wenden;

f) vorsehen, daß bei der Lieferung von Gebäuden und
Baugrundstücken, die ein Steuerpflichtiger, der anläß
licH des Erwerbs kein Recht auf Vorsteuerabzug be
sessen hat, zum Zwecke des Wiederverkaufs erwor
ben hat, die Besteuerungsgrundlage in dem Unter
schied zwischen dem Verkaufspreis und dem An
kaufspreis besteht;

g) in Abweichung von Artikel 17 Absatz 3 und Artikel
26 Absatz 3 die in Artikel 26 Absatz 3 genannten
Dienstleistungen der Reisebüros — ohne Recht auf
Vorsteuerabzug — weiterhin befreien. Diese Aus
nahme ist auch auf Reisebüros anwendbar, die im
Namen und für Rechnung des Reisenden tätig sind.

(4 ) Die Übergangszeit wird zunächst auf fünf Jahre, be
ginnend mit dem 1 . Januar 1978 , festgelegt. Spätestens
sechs Monate vor Ende dieses Zeitraums— und später je
nach Bedarf— überprüft der Rat an Hand eines Berichts
der Kommission die Lage, die sich durch die in Absatz 3
aufgeführten Abweichungen ergeben hat, um auf Vor
schlag der Kommission einstimmig über die vollständige
oder teilweise Abschaffung dieser Abweichungen zu ent
scheiden.

(5 ) Im Rahmen der endgültigen Regelung wird die Perso
nenbeförderung für die innerhalb der Gemeinschaft zu
rückgelegte Strecke im Ausgangsland nach den vom Rat
aufVorschlag der Kommission einstimmig zu erlassenden
Einzelheiten besteuert.

ABSCHNITT XVII

AUSSCHUSS FÜR MEHRWERTSTEUER

Artikel 29

( 1 ) Es wird ein Beratender Ausschuß für die Mehrwert
steuer— nachstehend „Ausschuß" genannt—eingesetzt.

(2 ) Der Ausschuß setzt sich aus Vertretern der Mitglied
staaten und der Kommission zusammen.

Den Vorsitz im Ausschuß führt ein Vertreter der Kommis
sion.

Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses werden von
den Dienststellen der Kommission wahrgenommen.

(3 ) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4 ) Neben den Punkten, für die nach dieser Richtlinie eine
Konsultation erforderlich ist, prüft der Ausschuß die Fra
gen im Zusammenhang mit der Durchführung der ge
meinschaftlichen Bestimmungen im Bereich der Mehr
wertsteuer, die ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf
Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt.

( 1 ) Die in dieser Richtlinie verwendete Rechnungsein
heit ist die in dem Beschluß 75/250/EWG (*) definierte
Europäische Rechnungseinheit („ERE").

(2 ) Bei der Umrechnung dieser Rechnungseinheit in na
tionale Währungen können die Mitgliedstaaten die Beträ
ge, die sich aus dieser Umrechnung ergeben, um höchstens
10 v . H. auf- oder abrunden .

Artikel 32

Gebrauchtgegenstände

Der Rat erläßt vor dem 31 . Dezember 1977 auf Vorschlag
der Kommission einstimmig die gemeinschaftliche Rege
lung für die Besteuerung von Gebrauchtgegenständen,
Kunstgegenständen, Antiquitäten und Sammlungsstük
ken .

Bis zur Anwendung dieser Gemeinschaftsregelung kön
nen die Mitgliedsta^ten, die auf diesem Gebiet bei In
krafttreten dieser Richtlinie eine Sonderregelung anwen
den, diese beibehalten.

Artikel 33

Unbeschadet anderer Gemeinschaftsbestimmungen hin
dern die Bestimmungen dieser Richtlinie einen Mitglied
staat nicht daran, Abgaben auf Versicherungsverträge,
auf Spiele und Wetten, Verbrauchssteuern, Grund
erwerbssteuern, sowie ganz allgemein alle Steuern, Abga
ben und Gebühren, die nicht den Charakter von Umsatz
steuern haben, beizubehalten oder einzuführen.

f 1 ) ABl . Nr. L 104 vom 24 . 4 . 1975 , S. 35 .
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Artikel 36ABSCHNITT XIX

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Artikel 2 Unterabsatz 4 und Artikel 5 der ersten Richt
linie des Rates vom 11 . April 1967 werden aufgehoben.

Artikel 37
Die Kommission legt dem Rat nach Konsultation der Mit
gliedstaaten zum erstenmal am 1 . Januar 1982 und da
nach alle zwei Jahre einen Bericht über das Funktionieren
des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems in den Mit
gliedstaaten vor. Dieser Bericht wird vom Rat dem Euro
päischen Parlament übermittelt.

Die zweite Richtlinie des Rates vom 11 . April 1967 tritt in
jedem Mitgliedstaat mit dem jeweiligen Zeitpunkt der
Anwendung dieser Richtlinie außer Kraft .

Artikel 35

Artikel 38

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Der Rat erläßt zu gegebener Zeit im Interesse des Ge
meinsamen Marktes auf Vorschlag der Kommission und
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments und
des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig ent
sprechende Richtlinien , die darauf hinzielen, das ge
meinsame Mehrwertsteuersystem zu vervollständigen
und insbesondere die abweichenden Maßnahmen der
Mitgliedstaaten schrittweise einzuschränken oder zu be
seitigen, um zu einer Übereinstimmung der nationalen
Mehrwertsteuersysteme zu gelangen und somit die Ver
wirklichung des in Artikel 4 der ersten Richtlinie des
Rates vom 11 . April 1967 genannten Zieles vorzuberei
ten.

Geschehen zu Brüssel am 17 . Mai 1977.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. SILKIN
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ANHANG A

LISTE DER TÄTIGKEITEN DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGUNG

I. ANBAU IM EIGENTLICHEN SINNE

1 . Ackerbau im allgemeinen, einschließlich Weinbau

2 . Obstbau (einschließlich Olivenanbau) und Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzengartenbau, auch
unter Glas

3 . Anbau von Pilzen und Gewürzen, Erzeugung von Saat- und Pflanzgut; Betrieb von Baumschulen

II . TIERZUCHT UND TIERHALTUNG IN VERBINDUNG MIT DER BODENBEWIRTSCHAF
TUNG

1 . Viehzucht und -haltung

2 . Geflügelzucht und -haltung

3 . Kaninchenzucht und -haltung

4 . Imkerei

5 . Seidenraupenzucht

6 . Schneckenzucht

III. FORSTWIRTSCHAFT

IV. FISCHEREI

1 . Süßwasserfischerei

2 . Fischzucht

3 . Muschelzucht, Austernzucht und Zucht anderer Weich- und Krebstiere

4. Froschzucht

V. Als landwirtschaftliche Erzeugung gelten auch Verarbeitungstätigkeiten, die ein Landwirt bei im we
sentlichen aus seiner landwirtschaftlichen Produktion stammenden Erzeugnissen mit normalerweise
in land-, forst- oder fischwirtschaftlichen Betrieben verwendeten Mitteln ausübt.
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ANHANG B

LISTE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTONGEN

Als landwirtschaftliche Dienstleistungen gelten Dienstleistungen, die normalerweise zur landwirtschaftli
chen Produktion beitragen, insbesondere:

— Arbeiten des Anbaus, der Ernte, des Dreschens, des Pressens, des Lesens und Einsammelns, einschließ
lich des Säens und Pflanzens

— Verpackung und Zubereitung, wie beispielsweise Trocknung, Reinigung, Zerkleinerung, Desinfektion
und Einsilierung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

— Lagerung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

— Hüten, Zucht und Mästen von Vieh

— Vermietung normalerweise in land-, forst- und fischwirtschaftlichen Betrieben verwendeter Mittel zu
landwirtschaftlichen Zwecken

— technische Hilfe

— Vernichtung schädlicher Pflanzen und Tiere, Behandlung von Pflanzen und Böden durch Besprühen

— Betrieb von Be- und Entwässerungsanlagen

— Beschneiden und Fällen von Bäumen und andere forstwirtschaftliche Dienstleistungen
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ANHANG C ( l )

GEMEINSAME BERECHNUNGSMETHODE

I. Für die Berechnung des Mehrwerts der Gesamtheit der landwirtschaftlichen und forstwirt
schaftlichen Betriehe sowie der Fischereibetriebe wird der Wert der folgenden Einzelfaktoren
ohne Mehrwertsteuer berücksichtigt :

1 . der Endproduktion — einschließlich des Eigenverbrauchs — der unter Punkt IV und V
aufgeführten Wirtschaftszweige „Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd" und „Roh
holz", denen die Erzeugnisse , die aus den in Punkt V des Anhangs A genannten Tätig
keiten einer Be- und Verarbeitung stammen , hinzugerechnet werden ;

2 . der Vorleistungen , die zur Erzielung des unter Nummer 1 definierten Produktionswerts
erforderlich sind ;

3 . der Bruttoanlageinvestitionen , die in Verbindung mit den in den Anhängen A und B
definierten Tätigkeiten vorgenommen werden .

II . Zur Ermittlung des der Mehrwertsteuer unterliegenden und zum Vorsteuerabzug berechti
genden Inputs und des Outputs der Pauschallandwirte werden von den Konten der Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnung der entsprechende Input und Output derjenigen Landwirte in
Abzug gebracht , die der normalen Mehrwertsteuerregelung unterworfen sind , wobei die
gleichen Faktoren wie in Punkt I berücksichtigt werden .

III . Der Mehrwert der Pauschallandwirte ist gleich der Differenz zwischen dem unter Punkt I
Nummer 1 genannten Endproduktionswert ohne Mehrwertsteuer einerseits und der Summe
der unter Punkt I Nummer 2 genannten Vorleistungswerte sowie der unter Punkt I Nummer ^
genannten Bruttoanlageinvestitionen andererseits . Alle diese Faktoren betreffen allein die
Pauschal landwirre .

IV . ERZEUGNISSE DER LANDWIRTSCHAFT UND JAGD

Positions-Nr. des SAF.C

Getreide (ohne Reis )

Weichweizen und Spelz 10.01.11
10.01.19

Winterweizen und Spelz
Sommerweizen

Hartweizen 10.01.51
10.01.59

Winterweizen

Sommerweizen

Roggen und Wintermenggetreide
Roggen 10.02.00

Winterroggen
Sommerroggen

Wintermenggetreide 10.01.11 2
10.01.19 2

(') In diesem Anhang wird die Klassifizierung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statistischen Amtes der Euro
päischen Gemeinschaften (SAEG) verwendet.
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Positions-Nr. des SAEG

Gerste 10.03.10
10.03.90

Sommergerste
Wintergerste

Hafer und Sommermenggetreide
Hafer 10.04.10

10.04.90

Sommermenggetreide

Körnermais 10.05.10
10.05.92

Sonstige Getreidearten (ohne Reis)
Buchweizen

Hirse

Sorghum (Milocorn )
Kanariensaat

Getreide n.a.g . (ohne Reis )

10.07.10

10.07.91

10.07.95

10.07.96

10.07.99

Reis (Rohreis) 10.06.11

Hülsenfrüchte

07.05.11Speise- und Futtererbsen
Speiseerbsen
Speiseerbsen (ohne Kichererbsen )
Kichererbsen

Futtererbsen

Speise- und Ackerbohnen
Speisebohnen
Ackerbohnen

Sonstige Hülsenfrüchte
Linsen

Wicken

Lupinen

07.05.15

07.05.95

07.05.91

12.03.31 2

12.03.49 2

07.05.97Hülsenfrüchte n.a.i*.

sowie Hülsenfruchtgenienge und Genienge von
Hülsenfrüchten mit Getreide

Hackfrüchte

Kartoffeln

Kartoffeln (außer Saatkartoffeln )
Frühkartoffeln 07.01.13

07.01.15

Spätkartoffeln 07.01.17
07.01.19

Saatkartoffeln 07.01.11

Zuckerrüben 12.04.11
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Positions-Nr. des SAEC

Runkelrüben , Kohlrüben , Futtermöhren und Wasser
rüben (weiße Rüben ) ; sonstige Hackfrüchte
Runkelrüben

Kohlrüben , Futtermöhren , Wasserrüben
Kohlrüben
Futtermöhren . Wasserrüben

Futterkohl

Sonstige Hackfrüchte
Topinambur
Süßkartoffeln

Hackfrüchte n.a.g .

12.10.10

12.10.99

07.06.10

07.06.50

07.06.30
12.10.99

Handelsgewächse

Ölsaaten und -früchte (ohne Oliven )
12.01.91Raps- und Rübsensamen

Winterraps
Sommerraps
Rübsen

Sonnenblumenkerne

Sojabohnen
Rizinussamen

Leinsamen

12.01.95

12.01.40

12.01.50

12.01.61
12.01.69

12.01.97

12.01.94

12.01.92

12.01.93

Sesam-, Hanf-, Senf- und Mohnsamen
Sesamsamen

Hanfsamen

Senfsamen
Mohnsamen

Textilpflanzen
Flachs

Hanf

54.01.10

57.01.10

24.01.10
24.01.90

12.06.00

Rohtabak (einschließlich getrockneter )

Hopfen

Sonstige Handelsgewächse
Zichorienwurzeln

Arznei -, Gewürz - und Duftpflanzen
Safran
Kümmel

Arznei -, Gewürz- und Duftpflanzen n.a.g .

12.05.00

09.10.31

07.01.82

09.09 ( 11-13-15-17-18 )
09.10 ( 11-20-51-55-71 )
12.07 ( 10-20-30-40-50

60-70-80-91-99)

Frischgemüse

Speisekohl
Blumenkohl 07.01.21

07.01.22
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Positions-Nr. des SAF.G

07.01.26

07.01.23

07.01.27 1

Sonstige Kohlarten
Rosenkohl
Weißkohl
Rotkohl
Wirsingkohl
Grünkohl

Speisekohl n.a.g .

Blatt- und Stengelgemüse außer Kohl
Sellerieknollen und -Stengel

Porree (Lauch )

Kopfsalat

Endiviensalat

Spinat

07.01.51
07.01.53
07.01.97 2

07.01.68

07.01.31
07.01.33

07.01.36 1

07.01.29

07.01.71

07.01.34

07.01.73

07.01.36 2

07.01.37

07.01.91

07.01.97 1

Spargel
Chicoree (Witloof)
Artischocken

Sonstiges Blatt- und Stengelgemüse
Feldsalat

Mangold und Karde (Span . Artischocken )
Fenchel

Rhabarber
Kresse

Petersilie
Rübstiel

Blatt- und Stengelgemüse n.a.g .

Obstartige Gemüse
Tomaten

Schäl - und Einlegegurken

Melonen

Eierfrucht und Kürbisse

Gemüsepaprika
Sonstiges obstartiges Gemüse

Wurzel - und Knollengemüse
Kohlrabi

Speiserüben

07.01.75
07.01.77

07.01.83
07.01.85

08.09.10

07.01.95

07.01.93

07.01.97 3

07.01.27 2

07.01.54

07.01.67

07.01 (62-63-66 )

07.01.56
07.01.59

Karotten und Speisemöhren
Knoblauch

Zwiebeln und Schalotten

Rote Rüben (Rote Beete )
Hafer- und Schwarzwurzeln

Sonstiges Wurzel - und Knollengemüse
(Schnittlauch , Radieschen , Rettich , Meerrettich)

Hülsengemüse
Pflückerbsen 07.01.41

07.01.43
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Positions-Nr . des SAEG

Pflückbohnen

Sonstiges Hülsengemüse

Zuchtpilze

07.01.45
07.01.47

07.01.49

07.01.87

Frischobst , einschließlich Zitrusfrüchte
(ohne Trauben und Oliven )

Tafeläpfel und -birnen
Tafeläpfel
Tafelbirnen

Mostäpfel und -birnen
Mostäpfel
Mostbirnen

Steinobst

Pfirsiche

Aprikosen
Kirschen

Pflaumen (einschließlich Renekloden , Mirabellen
und Zwetschgen )
Sonstiges Steinobst

08.06 ( 13-15-17 )

08.06 (36-38 )

08.06.11

08.06.32

08.07.32

08.07.10

08.07 (51-55 )

08.07 (71-75 )

08.07.90

08.05.31

08.05.91

08.05.11
08.05.19

08.05.50

08.05.70
08.05.97 1

08.03.10

08.06.50

08.09.90 1

08.08 ( 11-15 )

Schalenobst

Walnüsse

Haselnüsse

Mandeln

Eßkastanien (Maronen )

Sonstiges Schalenobst (ohne tropisches)
Pistazien

Schalenobst n.a.g .

Sonstiges Baumobst
Feigen
Quitten
Sonstiges Baumobst n.a.g. (ohne tropisches )

Erdbeeren

Strauchbeeren

Johannisbeeren
Schwarze Johannisbeeren
Sonstige Johannisbeeren

Himbeeren

Stachelbeeren

Sonstige Beeren (z.B. Gartenbrombeeren)

08.08.41

08.08.49 1

08.08.90 1

08.09.90 2

08.02 (21-22-24-27 )
08.02 (32-36 )
08.02.50

08.02.70

Zitrusfrüchte

Orangen
Mandarinen und Clementinen
Zitronen

Pampelmusen und Grapefruits
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Positions-Nr. des SAEG

08.02.90Sonstige Zitrusfrüchte
Zedratzitronen
Limetten

Bergamotten
Zitrusfrüchte n.a.g .

Trauben und Oliven

Trauben

Tafeltrauben

Sonstige Trauben (zum Keltern , zur Fruchtsaft
und Rosinenherstellung)

Oliven

08.04 (21-23 )

08.04 (25-27)

07.01.78

07.01.79
07.03.13

Tafeloliven

Sonstige Oliven (zur Herstellung von Olivenöl )

12.10.99 1

Sonstige pflanzliche Erzeugnisse

Futterpflanzen (')

Baumschulerzeugnisse
Obstgehölze
Reben

Ziergehölze
Forstgehölze

Korb - und Flechtmaterialien

Korbweiden und Binsen

Schilf, Rohr und Bambus
Andere Korb- und Flechtmaterialien

Blumen , Zierpflanzen und Weihnachtsbäume
Blumenzwiebeln und -knollen

Zierpflanzen
Schnittblumen , Schnittgrün und Blattwerk

06.02 ( 19-40-51-55 )

06.02 ( 10-30)

06.02 (71-75-79-98 )
06.02.60

14.01 ( 11-19-51-59 )

14.01 (31-39)
14.01.90

06.01.10

06.01 (31-39)

06.03 ( 11-15-90)
06.04 (20-40-50)

06.04.90

06.02.92

Weihnachtsbäume

Freilandstauden

Sämereien

landwirtschaftliche Sämereien (2 ) 06.02.95
12.03 ( 11-19-35-39-44-46

84-86-89 )
12.03.31 1
12.03.49 1

Blumensamen 12.03.81

(') z . B. Heu , Klee (außer Futterkohl ).
( 2 ) Außer Saatgut für Getreide und Reis sowie Saatkartoffeln (011.1 , 011.2, 011.4).
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Positions-Nr. des SAEG

Wildwachsende Erzeugnisse (') 07.01 (88-89)
08.0.5.97 2
08.08.31
08.08.35
08.08.49 2
08.08.90 2
23.06.10 1

Kuppelprodukte des Pflanzenanbaus (2 )
Kuppelprodukte des Getreideanbaus
(ausschließlich Reis)

Kuppelprodukte des Reisanbaus
Kuppelprodukte des Hülsenfrüchteanbaus
Kuppelprodukte des Anbaus von Hackfrüchten
Kuppelprodukte des Anbaus von Handelsgewächsen

12.08 ( 10-31 )
12.08.90
12.09.00
13.03.12
14.02 ( 10-21-23-25-29 )
14.03.00
14.04.00
14.05 ( 11-19 )
15.16.10
23.06.10 2
23.06.30
13.01.00

Kuppelprodukte des Gemüseanbaus
Kuppelprodukte des Anbaus von Obst
und Zitrusfrüchten

Kuppelprodukte des Anbaus von Trauben und Oliven
Kuppelprodukte sonstiger pflanzlicher Erzeugnisse

Pflanzliche Erzeugnisse n.a.g .

Weinmost und Wein

Weinrnost

Wein

22.04.00

22.05 (21-25-31-35-41-44
45-47-51-57-59-61-69)

23.05.00Kuppelprodukte der Weinherstellung (3)

Olivenöl

Jungfernöl (4 ) 15.07.06

15.07 (07-08 )

23.04.05

Olivenöl , nicht raffiniert (4 )

Kuppelprodukte der Olivenölherstellung (6 )

Rinder

Hausrinder

Kälber

Andere Rinder unter 1 Jahr alt

01.02 ( 11-13-14-15-17)

Färsen

Kühe

Männliche Zuchttiere,
1 — 2 Jahre alt
älter als 2 Jahre

(') z . B. wildwachsende Pilze , Preiselbeeren , Heidelbeeren , Brombeeren , Himbeeren usw .
(2 ) z . B. Stroh , Rüben- und Kohlblätter, Erbsen- und Bohnenschalen .
(3 ) z . B. Weintrub, Weinstein ( roh ) u.ä .
(4 ) Position 013.01 und 013.02 unterscheiden sich nicht durch unterschiedliche Produktionsstufen , sondern durch der
Verarbeitungsprozeß.

(4 ) z . B. Olivenölkuchen und andere Rückstände von der Gewinnung von Olivenöl .
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Positions-Nr. des SAEG

Schlacht- und Mastrinder,
1 — 2 Jahre alt
älter als 2 Jahre

Schweine

Hausschweine

Ferkel

01.0.3 ( 11-15-17)

Jungschweine
Mastschweine

Zuchtsauen

Zuchteber

Einhufer

Pferde

Hausesel

01.01 ( 11-15-19)

01.01.31

01.01.50Maulesel und Maultiere

Schafe und Ziegen

Hausschafe

Hausziegen
01.04 ( 11-13 )
01.04.15

Geflügel , Kaninchen , Tauben und andere Tiere

Hühner, Hähne , Hähnchen , Küken

Enten

Gänse

01.05 ( 10-91 )

01 05.93

01.05.95

01.05.97

01.05.98

01.06.10

01.06.30

Truthühner

Perlhühner

Hauskaninchen

Haustauben

Sonstige Tiere
Bienen

Seidenraupen
Pelztiere

Schnecken (ausgenommen Meeresschnecken )
Tiere n.a.g .

03.03.66

01.06.99
02.04.99 1

Wild und Fleisch von Wild

Wild ( l ) 01.01.39
01.02.90
01.03.90
01.04.90
01.06.91

Fleisch von Wild 02.04.30

(*) Zum lebenden Wild gehört nur das Aufzuchtwild und das sonstige Wild in Gefangenschaft .
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Positions-Nr. des SAEG

Rohmilch

Kuhmilch —

Schafsmilch —

Ziegenmilch —
Büffelmilch —

Eier

Hühnereier

Bruteier 04.05.12 1

andere 04.05.14

Sonstige Eier
Bruteier 04.05.12 2

andere 04.05.16
04.05.18

Sonstige tierische Erzeugnisse

Rohwolle (einschließlich Tierhaare ) (') 53.01 ( 10-20)
53.02 (93-95 )

Honig 04.06.00

Seidenraupenkokon 50.01 .00

Kuppelprodukte der tierischen Erzeugung ( ~ ) ] 15.15.10
| 43.01 ( 10-20-30-90)

Tierische Erzeugnisse n.a.g . J 53.02.97

Dienstleistungen auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe (s )

Landwirtschaftliche Erzeugnisse , die fast ausschließlich
importiert werden

f

Tropische Ölsaaten und -fruchte
Erdnüsse 12.01.11

12.01.15

Kopra 12.01.20
Palmnüsse und -kerne 12.01.30

Baumwollsamen 12.01.96

Ölsaaten und -früchte n.a.g . 12.01.99

Tropische Textilpflanzen
Baumwolle 55.01.00

Sonstige Textilpflanzen
Manilahanf 57.02.00

Jute 57.03.10
Sisal 57.04.10
Kokosfasern 57.04.30

(') Soweit sie Hauptprodukte sind .
(*) z.B. Häute, Tierhaare und Pelze von getötetem Wild , Wachs , Dung , Jauche .
(s ) d.h . Dienstleistungen , die üblicherweise von landwirtschaftlichen Betrieben selbst erbracht werden , wie Pflügen , Mähen
Dreschen, Tabaktrocknung, Schafscheren , Tierpflege .
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Positions-Nr. des SAEG

Ramie 54.02.00

Textilpflanzen n.a.g . 57.04.50

Sonstige tropische Handelsgewächse
Kaffee 09.01.11

Kakao 18.01.00

Zuckerrohr 12.04.30

Tropisches Obst
Tropisches Schalenobst
Kokosnüsse 08.01.75

Kaschu-Nüsse 08.01.77

Paranüsse 08 . 0 t . 80

Pekannüsse 08.05.80

Sonstige tropische Früchte
Datteln 08.01.10

Bananen 08.01 (31-35 )
Ananas 08.01.50

Papaya-Früchte 08.08.50
Tropenfrüchte n.a.g . 08.01 (60-99 )

Elfenbein , roh 05.10.00

V. ROHHOLZ

Industrienadelholz

Nadellangholz
— 1 Stammholz

( 1 ) Tanne , Fichte , Douglasie
(2 ) Kiefer , Lärche

— 2 Grubenholz

( 1 ) Tanne , Fichte , Douglasie
( 2 ) Kiefer , Lärche

— 3 Anderes Langholz
( 1 ) Tanne , Fichte , Douglasie
( 2 ) Kiefer , Lärche

Nadelschichtholz

— 1 Tanne , Fichte, Douglasie
— 2 Kiefer , Lärche

Nadelbrennholz

Tanne , Fichte , Douglasie
Kiefer . Lärche

Industrielaubholz

Laublangholz
— 1 Stammholz

( 1 ) Eiche
( 2 ) Buche
(3 ) Pappel
(4 ) Andere
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— 2 Grubenholz
( 1 ) Eiche
(2) Andere

— 3 Anderes Langholz
( 1 ) Eiche
(2 ) Buche
(3 ) Pappel
(4 ) Sonstiges

Laubschichtholz

— 1 Eiche

— 2 Buche

— 3 Pappel
— 4 Andere

Laubbrennholz
Eiche

Buche

Pappel
Andere

Dienstleistungen auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe (')

Sonstige Produkte (z.B. Rinde , Kork , Harz)

(') d.h . Dienstleistungen , die »blicherweise von forstwirtschaftlichen Betrieben selbst erbracht werden (z.B. Holzfällen ).
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ANHANG D

LISTT IN ARTIKEL 4 ABSATZ 5 UNTERABSATZ 3 BEZEICHNETEN TÄTIGKEITEN

1 . Fernmeldewesen

2 . Lieferungen von Wasser, Gas, Elektrizität und thermische Energie

3 . Beförderung von Gütern

4. Dienstleistungen in Häfen und auf Flughäfen

5 . Beförderung von Personen

6 . Lieferung von zum Verkauf bestimmten neuen Fertigwaren

7. Umsätze der landwirtschaftlichen Interventionsstellen aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in
Anwendung der Verordnungen über eine gemeinsame Marktorganisation für diese Erzeugnisse be
wirkt werden

8 . Veranstaltung von Messen und Ausstellungen mit gewerblichem Charakter

9. Lagerhaltung

10. Tätigkeiten gewerblicher Werbebüros

11 . Tätigkeiten der Reisebüros

12 . Umsätze von betriebseigenen Kantinen, Verkaufsstellen und Genossenschaften und ähnlichen Ein
richtungen

13 . Nicht in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe q) genannte Tätigkeiten der Rundfunk- und Fernsehan
stalten
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ANHANG E

LISTE DER IN ARTIKEL 28 ABSATZ 3 BUCHSTABE a) VORGESEHENEN UMSÄTZE

1 . in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe a) bezeichnete Umsätze, soweit sie die Paketförderung be
treffen

2 . in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe e) bezeichnete Umsätze

3 . in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe f) bezeichnete Umsätze, mit Ausnahme der Umsätze von
Zusammenschlüssen Angehöriger ärztlicher oder arztähnlicher Heilberufe

4. in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe m) bezeichnete Umsätze

5 . in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe n) bezeichnete Umsätze

6 . in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe p) bezeichnete Umsätze

7. in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe q) genannte Umsätze

8 . in Artikel 13 Teil B Buchstabe d) Nummer 2 bezeichnete Umsätze, soweit sie die Dienstleistungen von
Vermittlern betreffen

9. in Artikel 13 Teil B Buchstabe d) Nummer 5 bezeichnete Umsätze, soweit sie die Dienstleistungen von
Vermittlern betreffen

10. in Artikel 13 Teil B Buchstabe d) Nummer 6 bezeichnete Umsätze

11 . in Artikel 13 Teil B Buchstabe g) bezeichnete Lieferungen, wenn sie von Steuerpflichtigen getätigt wer
den, die Anspruch auf Vorsteuerabzug für das betreffende Gebäude hatten

12. in Artikel 15 Nummer 2 bezeichnete Lieferungen von Gegenständen

13 . in Artikel 15 Nummern 6 und 9 bezeichnete Umsätze

14. in Artikel 15 Nummer 12 bezeichnete Lieferungen von Gegenständen

15 . in Artikel 26 genannte Dienstleistungen der Reisebüros sowie diejenigen der Reisebüros, die im Na
men und für Rechnung des Reisenden tätig werden, für Reisen außerhalb der Gemeinschaft
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ANHANG F

LISTE DER IN ARTIKEL 28 ABSATZ 3 BUCHSTABE b) VORGESEHENEN UMSATZE

1 . Einnahme von Eintrittsgeldern bei Sportveranstaltungen

2 . Dienstleistungen der Autoren, Künstler und Interpreten von Kunstwerken sowieDienstleistungen von
Rechtsanwälten und Angehörigen anderer freier Berufe, mit Ausnahme der ärztlichen oder arztähnli
chen Heilberufe, soweit es sich nicht um Leistungen im Sinne des Anhangs B der zweiten Richtlinie des
Rates vom 11 . April 1967 handelt.

3 . Dienstleistungen mittels landwirtschaftlicher Maschinen zugunsten einzelner oder im Rahmen eines
Zusammenschlusses tätiger landwirtschaftlicher Betriebe

4 . Lieferungen von Vollblut-Pferden und Windhunden

5 . Dienstleistungen und dazugehörige Lieferungen von Gegenständen auf dem Gebiet des Fernmeldewe
sens, die von öffentlichen Post- und Fernmeldeeinrichtungeil erbracht werden

6 . Dienstleistungen der Bestattungsinstitute sowie der Krematorien und die dazugehörenden Lieferun
gen von Gegenständen

7. Umsätze der Blinden oder Blindenwerkstätten, wenn ihre Befreiung keine erheblichen Wettbewerbs
verzerrungen verursacht

8 . Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen an Einrichtungen, die mit der Anlage, Ausstat
tung und Instandhaltung von Friedhöfen, Grabstätten und Denkmälern für Kriegsopfer beauftragt
sind

9. Behandlung von Tieren durch Tierärzte

10 . Umsätze von nicht unter Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe b) fallenden Krankenhäusern

1 1 . Dienstleistungen von Sachverständigen im Zusammenhangmit der Feststellung vonVersicherungsan
sprüchen

12. Lieferung von Wasser durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts

13 . Verwaltung von Krediten und Kreditbürgschaften durch andere Personen oder Einrichtungen als die
jenigen, die die Kredite gewährt haben

14. Inkasso von Forderungen

15 . Verwahrung und Verwaltung von Aktien, Anteilen von Gesellschaften oder Vereinigungen, Schuld
verschreibungen und sonstigen Wert- und Handelspapieren, mit Ausnahme von Warenpapieren und
von Rechten und Wertpapieren im Sinne von Artikel 5 Absatz 3

16 . Lieferungen der in Artikel 4 Absatz 3 bezeichneten Gebäude und Grundstücke

17. Beförderungen von Personen

Die Beförderung von Begleitgütern der Reisenden, wie Gepäck und Kraftfahrzeuge, oder die Dienstlei
stungen im Zusammenhang mit der Beförderung der Personen sind von der Steuer zu befreien, soweit
die Beförderungen dieser Personen steuerfrei sind

18 . Lieferungen, Umbauten, Instandsetzung, Wartung, Vercharterung und Vermietung von in der ge
werblichen Binnenschiffahrt eingesetzten Schiffen sowie der darin eingebauten Gegenstände oder der
Gegenstände für ihren Betrieb

19. Lieferungen bestimmter Investitionsgüter nach Ablauf der Zeit für die Berichtigung des Vorsteuerab
zugs

20. Lieferung von wiederverwertbarem Material und unaufbereiteten Industrieabfällen

21 . Lieferung von Gegenständen für die Versorgung von Privatbooten, die sich ins Ausland begeben
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22. Lieferung von Gegenständen für die Versorgung von zu privaten Zwecken dienenden Luftfahrzeu
gen, die sich ins Ausland begeben

23 . Lieferungen, Umbauten, Instandsetzung, Wartung, Vercharterung und Vermietung von Luftfahr
zeugen, einschließlich der darin eingebauten Gegenstände oder der Gegenstände für ihren Betrieb,
die durch staatliche Einrichtungen verwendet werden

24. Güterbeförderung auf dem Rhein und dem schiffbaren Teil der Mosel und damit verbundene Tä
tigkeiten

25 . Lieferungen, Umbauten, Instandsetzung, Wartung, Vercharterung und Vermietung von Kriegs
schiffen

26. Umsätze von Gold, das nicht für industrielle Zwecke bestimmt ist

27. in Artikel 26 genannte Dienstleistungen der Reisebüros sowie diejenigen der Reisebüros, die im
Namen und für Rechnung des Reisenden tätig werden, für Reisen innerhalb der Gemeinschaft



Nr. L 145/40 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 13 . 6. 77

ANHANG G

OPTIONSRECHT

1 . Das Optionsrecht im Sinne von Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe c) kann in folgenden Fällen eingeräumt
werden :

a) bei den unter Anhang E fallenden Umsätzen :
diejenigen Mitgliedstaaten, in denen diese Umsätze bereits von der Steuer befreit sind, in denen aber
auch für die Besteuerung optiert werden darf, können dieses Optionsrecht weiterhin einräumen;

b) bei den unter Anhang F fallenden Umsätzen:
diejenigen Mitgliedstaaten, in denen solcheUmsätze vorübergehend weiterhin von der Steuer befreit
sind, können den Steuerpflichtigen das Recht einräumen, für die Besteuerung zu optieren.

2 . Diejenigen Mitgliedstaaten, in denen ein unter Nummer 1 nicht vorgesehenes Optionsrecht für die Be
steuerung besteht, können den Steuerpflichtigen, die von diesem Recht Gebrauch machen, gestatten, es
längstens bis zum Ablauf eines Zeitraums von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Richtlinie weiter
in Anspruch zu nehmen.
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RICHTLINIE DES RATES

vom 17. Mai 1977

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Abschleppeinrichtungen
an Kraftfahrzeugen

(77/3S9/EWG)

stimmten Kraftfahrzeuge mit oder ohne Aufbau, mit min
destens vier Rädern und einer bauartbedingten Höchstge
schwindigkeit von mehr als 25 km/h .

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten dürfen die EWG-Betriebserlaubnis
oder die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung für ein
Fahrzeug nicht aus Gründen verweigern , die mit den Ab
schleppeinrichtungen zusammenhängen, wenn diese den
Vorschriften des Anhangs entsprechen .

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten dürfen den Verkauf, die Zulassung,
die Inbetriebnahme oder die Benutzung eines Fahrzeugs
nicht aus Gründen verweigern oder verbieten, die mit den
Ahschleppeinrichtungen zusammenhängen, wenn diese
den Vorschriften des Anhangs entsprechen .

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (*),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die technischen Vorschriften , denen Kraftfahrzeuge nach
den nationalen Rechtsvorschriften genügen müssen , be
treffen unter anderem auch die Abschleppeinrichtungen .

Diese Vorschriften sind von Mitgliedstaat zu Mitglied
staat verschieden . Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,
daß alle Mitgliedstaaten — entweder zusätzlich oder an
Stelle ihrer derzeitigen Regelung — gleiche Vorschriften
erlassen, vor allem um für jeden Fahrzeugtyp das EWG
Betriebserlaubnisverfahren gemäß der Richtlinie
V0 ' l S6 / hW(j des Rates vom 6 . Februar 1970 zur Anglei
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahr
zeuganhänger (3 ) einführen zu können .

Die Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
über Kraftfahrzeuge umfaßt auch, daß die einzelnen Mit
gliedstaaten die von jedem von ihnen auf Grund gemein
samer Vorschriften durchgeführten Kontrollen gegensei
tig anerkennen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 4

Änderungen, die zur Anpassung des Anhangs an den
technischen Fortschritt notwendig sind, werden nach dem
Verfahren des Artikels 13 der Richtlinie Nr.
70/ 156/EWG erlassen .

Artikel 5

( 1 ) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Vor
schriften in Kraft , um dieser Richtlinie binnen 18 Mona
ten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen
die Kommission unverzüglich hiervon in Kenntnis .
(2 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge daß der
Kommission der Wortlaut der wichtigsten innerstaat
lichen Rechtsvorschriften übermittelt wird, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen .

Artikel 6

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Artikel 1 Geschehen zu Brüssel am 17 . Mai 197 '.

Fahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie sind — mit Aus
nahme von Schienenfahrzeugen, landwirtschaftlichen
Zug- und Arbeitsmaschinen sowie anderen Arbeitsma
schinen — alle zur Teilnahme am Straßenverkehr be

Im Namen des Rates

Der Präsident

1 . SILKIN

(!) ABl . Nr . C 76 vom 7. 4 . 1975 , S. 37 .
(2 ) ABl . Nr . C 248 vom 29 . 10 . 1975 , S. 24 .
(3 ) ABl . Nr. L 42 vom 23 . 2 . 1970 , S. 1 .
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ANHANG

ABSCHLEPPEINRICHTUNGEN

1 . Anzahl

1.1 . Jedes Fahrzeug nuil? vorn eine besondere Einrichtung aufweisen, an der zum Abschleppen ein Ver
bindungsteil wie eine Abschleppstange oder ein Abschleppseil befestigt werden kann .

1.2 Fahrzeuge der Klasse Mt gemäß Definition von Anhang I der Richtlinie 70/ 156/EWG — aus
genommen solche, die nicht zum Ziehen einer Anhängelast geeignet sind — müssen auch hinten
eine besondere Abschleppeinrichtung aufweisen.

2 . Festigkeit

2.1 . Die am Fahrzeug befestigten Abschleppeinrichtungen müssen einer statischen Kraft auf Zug und
Druck standhalten , die mindestens der Hälfte des zulässigen Gesamtgewichts des Fahrzeugs ohne An
hängelast, an dem sie angebracht sind, entspricht .
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RICHTLINIE DES RATES

vom 17. Mai 1977

zur Änderung der Richtlinie 72/ 159/EWG über die Modernisierung der landwirtschaftlichen
Betriebe

( 77/390/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

zu ermächtigen, die am 15 . März 1977 anwendbaren
Maßnahmen nach Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a ) bis
zum 31 . Dezember 1977 weiterhin anzuwenden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a ) der Richtlinie
72/159/EWG genannte Zeitraum wird für Maßnahmen
im Sinne des genannten Artikels, die am 15 . März 1977 in
den Mitgliedstaaten anwendbar waren, bis zum 3 1 . De
zember 1977 verlängert .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a ) der Richtlinie
72/159/EWG des Rates vom 17. April 1972 über die Mo
dernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe (2 ) in der
Fassung der Richtlinie 76/837/EWG (3 ) können die Mit
gliedstaaten für einen Zeitraum von fünf Jahren nach
Wirksamwerden der genannten Richtlinie Übergangsbei
hilfen an Betriebsinhaber gewähren, die das in Artikel 4
der genannten Richtlinie festgesetzte Arbeitseinkommen
nicht erreichen können und auch die jährliche Rente ge
mäß Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 72/160/EWG des
Rates vom 17. April 1972 über die Förderung der Ein
stellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und
der Verwendung der landwirtschaftlich genutzten Fläche
für Zwecke der Strukturverbesserung (4 ) noch nicht erhal
ten können.

Dieser Zeitraum von fünf Jahren ist am 17 . April 1977
abgelaufen.

Angesichts der gemäß Artikel 16 der Richtlinie
72/159/EWG bevorstehenden Überprüfung der genann
ten Richtlinie erscheint es angebracht, die Mitgliedstaaten

Artikel 2

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 17 . Mai 1977 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. SILKIN

(*) ABl . Nr. C 133 vom 6 . 6 . 1977, S 43 .
( 2 ) ABI . Nr. L 96 vom 23 . 4 . 1972, S. 1 .
(3 ) ABl . Nr. L 302 vom 4. 11 . 1976 , S. 19 ,
(4 ) ABl . Nr. L 96 vom 23 . 4 . 1972, S. 9 .
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RICHTLINIE DES RATES

vom 17. Mai 1977

zur Einführung von Maßnahmen der Gemeinschaft zur Tilgung der Brucellose, der Tuberku
lose und der Leukose der Rinder

(77/391 /EWG)

Anwendung getroffenen Vorschriften zur Erreichung des
Ziels beitragen ; zu diesem Zweck ist es angebracht, ein
Verfahren zu einer engen Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission auf der Ebene des
durch den Beschluß 68/361 /EWG (4 ) eingesetzten Stän
digen Veterinärausschusses einzuführen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel dieser Richtlinie ist es, den Gesundheitszustand des
Rinderbestandes der Gemeinschaft durch eine Gemein
schaftsaktion zur Beschleunigung oder Intensivierung der
Tilgung von Brucellose und Tuberkulose und zur Tilgung
der Leukose zu verbessern .

KAPITEL I

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 43
und 100,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( x ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Eine der Aufgaben der Gemeinschaft auf dem Gebiet des
Veterinärwesens besteht darin, den Gesundheitszustand
des Viehbestandes zu verbessern, damit eine bessere Ren
tabilität in der Tierzucht erzielt und gleichzeitig der
Mensch vor bestimmten auf ihn übertragbaren Krankhei
ten geschützt wird.

Im übrigen muß eine derartige Maßnahme im Warenver
kehr dazu beitragen, Handelshemmnisse, die im Handel
mit frischem Fleisch und lebenden Tieren unter den Mit
gliedstaaten aufGrund unterschiedlicher Tierseuchenlage
bestehen, zu beseitigen.

Die von der Gemeinschaft zu diesem Zweck unternom
menen Schritte müssen sich zunächst auf bestimmte Rin
derseuchen erstrecken, für die dieMöglichkeit besteht, so
fortige Maßnahmen zu ergreifen . Dies trifft auf Brucel
lose, Tuberkulose und Leukose zu .

Soweit die vorgesehenen Maßnahmen der Verwirkli
chung der Ziele des Artikels 39 Absatz 1 Buchstabe a) des
Vertrages dienen, stellen sie eine Gemeinschaftsaktion im
Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
729/70 des Rates vom 21 . April 1970 betreffend die
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik dar (3 ).

Da die Gemeinschaft zur Finanzierung dieser Gemein
schaftsaktion beiträgt, muß sie in der Lage sein, sich zu
vergewissern, daß die von den Mitgliedstaaten zu ihrer

Technische Einzelvorschriften für Brucellose, Tuberku
lose und Leukose

Artikel 2

( 1 ) Zur Durchführung dieser Richtlinie erstellen die
Mitgliedstaaten, deren Rinderbestand von Rinderbrucel
lose befallen ist, einen Plan zur beschleunigten Tilgung
dieser Seuche in ihrem Hoheitsgebiet, wobei sie sich an die
in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Bedingungen halten.

(2 ) a) Der Plan zur beschleunigten Tilgung der Rinder
brucellose muß so angelegt sein , daß nach seinem
Abschluß die Herden als „amtlich anerkannt bru
cellosefrei" gemäß den hierfür geltenden Gemein
schaftsvorschriften und insbesondere den Vor
schriften der Richtlinie 64/432/EWG des Rates
vom 26 . Juni 1964 zur Regelung viehseuchen
rechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen ( 5 ),
zuletzt geändert durch die Richtlinie
75/379/EWG (6), gelten.

Í 1 ) ABl . Nr. C 6 vom 10. 1 . 1977, S. 13 . (4 ) ABl . Nr. L 255 vom 28 . 10 . 1968 , S. 23 .
(2 ) ABl . Nr. C 56 vom 7. 3 . 1977, S. 28 . ( 5 ) ABl . Nr. 121 vom 29 . 7 . 1964, S. 1977/64 .

(6 ) ABl. Nr. L 172 vom 3 . 7. 1975 , S. 17 .(3 ) ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
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b) die Gesamtzahl

— der Tiere, die Kontrollmaßnahmen unterworfen
worden sind,

— der krankheitsverdächtigen oder ansteckungsver
dächtigen Tiere,

— der kranken Tiere,

b ) Ir dem Plan werden die Maßnahmen, die zur be
schleunigten Tilgung der Rinderbrucellose durch
geführt werden sollen, aufgezählt und genaue An
gaben über die Bekämpfungs- und Vorbeugemaß
nahmen gegen diese Seuche gemacht.

(3 ) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission über
a) den Prozentsatz und die Gesamtzahl der Herden, die
Kontrollmaßnahmen unterworfen worden sind, so
wie der Herden, bei denen Rinderbrucellose festge
stellt wurde;

b ) die Gesamtzahl
— der Tiere, die Kontrollmaßnahmen unterworfen

worden sind,
— der krankheitsverdächtigen oder ansteckungsver

dächtigen Tiere,

— der Tiere, die geschlachtet wurden ;

c) die vorgesehene Dauer des ursprünglichen Tilgungs
programms und des Plans zur beschleunigten Tilgung;

d) die angewandte Methode zur Kontrolle des tatsächli
chen Verlaufs des Plans zur beschleunigten Tilgung;

e) die Höhe der Zuwendungen aus dem Staatshaushalt
für die Tilgung der Rindertuberkulose und Aufschlüs
selung dieses Betrages.

Die Angaben nach den Buchstaben a), b ) und e) werden
für drei Jahre vor der Durchführung der Maßnahmen zur
beschleunigten Tilgung und danach jährlich vorgelegt.

(4 ) Die Mitgliedstaaten, deren Rinderbestand frei von
Rindertuberkulose ist, teilen der Kommission sämtliche
zur Verhinderung eines erneuten Auftretens dieser Seuche
getroffenen Maßnahmen mit.

— der kranken Tiere,
— der Tiere, die geschlachtet wurden ;

c) die vorgesehene Dauer des ursprünglichen Tilgungs
programms und des Planes zur beschleunigten Til
gung;

d) die angewandte Methode zur Kontrolle des tatsächli
chen Verlaufs des Plans zur beschleunigten Tilgung;

e) die Höhe der Zuwendungen aus dem Staatshaushalt
für die Tilgung der Rinderbrucellose und Aufschlüsse
lung dieses Betrages.

Die Angaben nach den Buchstaben a), b ) und e) werden
für drei Jahre vor der Durchführung der Maßnahmen zur
beschleunigten Tilgung und danach jährlich vorgelegt.

(4 ) Die Mitgliedstaaten, deren Rinderbestand frei von
Rinderbrucellose ist, teilen der Kommission sämtliche zur
Verhinderung eines erneuten Auftretens dieser Seuche ge
troffenen Maßnahmen mit.

Artikel 4

Artikel 3

Zur Durchführung dieser Richtlinie erstellen die Mit
gliedstaaten, die das Auftreten der enzootischen Rinder
leukose in ihrem Hoheitsgebiet festgestellt haben, einen
Plan zur Tilgung dieser Seuche.
In dem Plan werden dieMaßnahmen zur Bekämpfung der
Seuche im einzelnen aufgezählt.
Zur Anerkennung einer Herde als „leukosefrei" finden
der Test öder dieMethode Anwendung, die durch die Ent
scheidung 73 /30/EWG der Kommission vom 23 . Januar
1 973 , mit der die Bundesrepublik Deutschland ermächtigt
wird, beim Verbringen von Zucht- und Nutzrindern in ihr
Hoheitsgebiet zur Bekämpfung der Leukose besondere
gesundheitspolizeiliche Garantien anzuwenden ( J ), zu
letzt geändert durch die Entscheidung 75/64/EWG (2),
festgelegt worden sind, oder andere, nach dem Verfahren
des Artikels 11 anerkannte Tests oder Methoden.

Die Mitgliedstaaten erteilen der Kommission auf deren
Ersuchen alle den Plan betreffenden Auskünfte.

( 1 ) Zur Durchführung dieser Richtlinie erstellen die
Mitglieds'taaten, deren Rinderbestand von Rindertuber
kulose befallen ist, einen Plan zur beschleunigten Tilgung
dieser Seuche in ihrem Hoheitsgebiet, wobei sie sich an die
in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Bedingungen halten.
(2 ) a) Der Plan zur beschleunigten Tilgung der Rinder

tuberkulose muß so angelegt sein, daß die Herden
nach seinem Abschluß als „amtlich anerkannt tu
berkulosefrei" gemäß den hierfür geltenden Ge
meinschaftsvorschriften, insbesondere den Vor
schriften der Richtlinie 64/432/EWG gelten .

b ) In dem Plan werden die Maßnahmen aufgezählt,
die durchgeführt Werden sollen, um die Tilgung
der Rindertuberkulose zu beschleunigen, zu inten
sivieren oder zu vollenden, und genaue Angaben
über die Bekämpfungs- und Vorbeugungsmaß
nahmen gegen diese Krankheit gemacht.

(3 ) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission über
a ) den Prozentsatz und die Gesamtzahl der Herden, die
Kontrollmaßnahmen unterworfen worden sind, so
wie der Herden, bei denen Rindertuberkulose festge
stellt wurde;

KAPITEL II

Gemeinsame Bestimmungen und Bestimmungen zur
Finanzierung

Artikel 5

Soweit die in Kapitel I vorgesehene Aktion der Verwirkli
chung der Ziele von Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a ) des

(!) ABl . Nr. L 77 vom 26 . 3 . 1973 , S. 40.
(2 ) ABl . Nr. L 21 vom 28 . 1 . 1975 , S. 20.
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Vertrages dient, stellt sie eine gemeinsame Aktion im
Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
729/70 dar.

Artikel 6

3 Absatz 3 Buchstaben c) und d) vor der Ausführung der
Pläne, spätestens aber drei Monate nach Inkrafttreten die
ser Richtlinie, und danach jährlich vor. Die in Artikel 4
vorgesehenen Pläne werden der Kommission von den
Mitgliedstaaten jährlich, und von Mitgliedstaaten, die
noch keinen Plan erstellt hatten, auch vor dessen Inkraft
treten mitgeteilt.

(2 ) Die Kommission prüft die gemäß Absatz 1 vorgeleg
ten Programme, um festzustellen , ob sie im Einklang mit
der vorliegenden Richtlinie stehen und mit ihrer Zielset
zung übereinstimmen und somit die Bedingungen für die
Finanzbeihilfe durch die Gemeinschaft erfüllen. Innerhalb
zweier Monate nach Erhalt der Programme legt die
Kommission dem Ständigen Veterinärausschuß den Ent
wurf für eine Entscheidung vor. Der Ausschuß nimmt in
nerhalb der vom Vorsitzenden gemäß dem Verfahren des
Artikels 11 festgesetzten Frist Stellung. Der Ausschuß für
den Fonds wird zur finanziellen Seite befragt.

( 1 ) Die Frist für die Durchführung der gemeinsamen Ak
tion beträgt drei Jahre.

(2 ) Der vorgesehene Beitrag zu Lasten des Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
— im folgenden „Fonds" genannt — wird für diese drei
Jahre auf 130 Millionen Rechnungseinheiten veran
schlagt.

Artikel 7

Artikel 10

( 1 ) Die Ausgaben der Mitgliedstaaten für die nach den
Artikeln 2, 3 und 4 getroffenen Maßnahmen sind durch
die Abteilung Ausrichtung des Fonds innerhalb der in Ar
tikel 6 angegebenen Grenzen erstattungsfähig.

(2 ) Die Abteilung Ausrichtung des Fonds erstattet den
Mitgliedstaaten 60 Rechnungseinheiten je Kuh und je 30
Rechnungseinheiten für die übrigen Rinder außer Kühen,
die im Rahmen von Maßnahmen nach Kapitel I ge
schlachtet worden sind.

(3 ) Die Durchführungsbestimmungen zur Anwendung
dieses Artikels werden nach dem in Artikel 13 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 729/70 festgelegten Verfahren erlas
sen.

(4 ) Die von den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnah
men können nur dann am finanziellen Beitrag der Ge
meinschaft teilhaben, wenn die diesbezüglichen Vor
schriften durch Beschluß nach Artikel 9 befürwortet wur
den .

Die Kommission nimmt regelmäßig Kontrollen an Ort
und Stelle vor, um sich vom tierärztlichen Standpunkt aus
von der Ausführung der Pläne zu vergewissern.

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um diese Inspektionen zu erleichtern und insbeson
dere zu gewährleisten, daß den Sachverständigen auf ihre
Anfrage alle für die Beurteilung der Ausführung der Pläne
erforderlichen Informationen und Unterlagen überlassen
werden.

Die allgemeinen Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel , insbesondere die Häufigkeit und die Einzelheiten
der Durchführung der in Absatz 1 genannten Kontrollen
sowie die Durchführungsvorschriften für die Bestimmung
der tierärztlichen Sachverständigen und das von diesen bei
der Erstellung der Gutachten einzuhaltende Verfahren
werden nach dem Verfahren des Artikels 1 1 festgelegt.Artikel 8

Artikel 11

( 1 ) Anträge auf Erstattung beziehen sich auf Schlach
tungen, die von den Mitgliedstaaten in dem betreffenden
Kalenderjahr vorgenommen wurden und werden der
Kommission vor dem 1 . Juli des folgenden Jahres vorge
legt.

(2 ) Die Gewährung einer Beihilfe aus dem Fonds wird
gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
729/70 beschlossen.

(3 ) Die Durchführungsbestimmungen zur Anwendung
dieses Artikels werden nach dem in Artikel 13 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 729/70 festgelegten Verfahren erlas
sen .

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren
Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende unverzüglich
von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats den
Ständigen Veterinärausschuß — im folgenden „Aus
schuß" genannt.

(2 ) In dem Ausschuß werden die Stimmen der Mitglied
staaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen.
Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil .

(3 ) DerVertreter der Kommission unterbreitet dem Aus
schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der
Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist
Stellung, die der Vorsitzende nach der Dringlichkeit der
betreffenden Frage bestimmen kann. Die Stellungnahme
kommt mit einer Mehrheit von einundvierzig Stimmen
zustande.

Artikel 9

( 1 ) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission die in den
Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Pläne, sowie die Angaben
nach Artikel 2 Absatz 3 Buchstaben c) und d) und Artikel
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rien , denen die einzelstaatlichen Tilgungspläne nach den
Artikeln 2 , 3 und 4 entsprechen müssen, wenn der finan
zielle Beitrag der Gemeinschaft gewährt werden soll .

Artikel 14

(4) Die Kommission trifft die Maßnahmen und setzt sie
sofort in Kraft, wenn sie der Stellungnahme des Ausschus
ses entsprechen. Entsprechen sie der Stellungnahme des
Ausschusses nicht oder ist keine Stellungnahme ergangen,
so schlägt die Kommission dem Rat alsbald die zu treffen
den Maßnahmen vor. Der Rat beschließt mit qualifizierter
Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten,
nachdem ihm der Vorschlag übermittelt worden ist, kei
nen Beschluß gefaßt, so werden die vorgeschlagenen
Maßnahmen von der Kommission getroffen und sofort in
Kraft gesetzt, es sei denn, der Rat hat sich mit einfacher
Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen ausgespro
chen .

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, die erforderlich sind, damit dieser Richtlinie
entsprochen wird, zu dem Zeitpunkt in Kraft, der für den
Beginn der Anwendung der Bestimmungen nach Artikel
13 vorgesehen ist.

Artikel 15

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Artikel 12

Artikel 11 gilt bis zum 21 . Juni 1981 . Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1977.

Artikel 13 Im Namen des Rates

Der Präsident

J. SILKIN
Der Rat beschließt vor dem 1 . August 1977 aufVorschlag
der Kommission die Bestimmungen betreffend die Krite-
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